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§ 32 § 32 

Elektronische Aktenführung; Verord-
nungsermächtigungen 

Elektronische Aktenführung; Verord-
nungsermächtigungen 

(1) Die Akten können elektronisch ge-
führt werden. Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen bestimmen jeweils für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den 
Zeitpunkt, von dem an die Akten elektro-
nisch geführt werden. Sie können die Ein-
führung der elektronischen Aktenführung 
dabei auf einzelne Gerichte oder Strafver-
folgungsbehörden oder auf allgemein be-
stimmte Verfahren beschränken und be-
stimmen, dass Akten, die in Papierform an-
gelegt wurden, auch nach Einführung der 
elektronischen Aktenführung in Papierform 
weitergeführt werden; wird von der Be-
schränkungsmöglichkeit Gebrauch ge-
macht, kann in der Rechtsverordnung be-
stimmt werden, dass durch Verwaltungs-
vorschrift, die öffentlich bekanntzumachen 
ist, geregelt wird, in welchen Verfahren die 
Akten elektronisch zu führen sind. Die Er-
mächtigung kann durch Rechtsverordnung 
auf die zuständigen Bundes- oder Landes-
ministerien übertragen werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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 (1a) Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können je-
weils für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Akten, die vor dem 1. Januar 2026 in 
Papierform angelegt wurden, ab ei-
nem bestimmten Stichtag oder Er-
eignis in elektronischer Form wei-
tergeführt werden. Die Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung be-
darf nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. Die Ermächtigung kann 
durch Rechtsverordnung auf die zu-
ständigen Bundes- oder Landesmi-
nisterien übertragen werden. 

(2) Die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen bestimmen jeweils für ih-
ren Bereich durch Rechtsverordnung die 
für die elektronische Aktenführung gelten-
den organisatorischen und dem Stand der 
Technik entsprechenden technischen Rah-
menbedingungen einschließlich der einzu-
haltenden Anforderungen des Datenschut-
zes, der Datensicherheit und der Barriere-
freiheit. Sie können die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die zuständi-
gen Bundes- oder Landesministerien über-
tragen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die für die Übermittlung 
elektronischer Akten zwischen Strafverfol-
gungsbehörden und Gerichten geltenden 
Standards. Sie kann die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates auf die zuständigen Bun-
desministerien übertragen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 32a § 32a 

Elektronischer Rechtsverkehr mit Straf-
verfolgungsbehörden und Gerichten; 

Verordnungsermächtigungen 

Elektronischer Rechtsverkehr mit Straf-
verfolgungsbehörden und Gerichten; 

Verordnungsermächtigungen 

(1) Elektronische Dokumente können 
bei Strafverfolgungsbehörden und Gerich-
ten nach Maßgabe der folgenden Absätze 
eingereicht werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch die Strafverfol-
gungsbehörde oder das Gericht geeignet 
sein. Die Bundesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates technische Rahmenbedingun-
gen für die Übermittlung und die Eignung 
zur Bearbeitung durch die Strafverfol-
gungsbehörde oder das Gericht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein Dokument, das schriftlich ab-
zufassen, zu unterschreiben oder zu unter-
zeichnen ist, muss als elektronisches Do-
kument mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem si-
cheren Übermittlungsweg eingereicht wer-
den. 

(3) Ein Dokument, das schriftlich ab-
zufassen, zu unterschreiben oder zu unter-
zeichnen ist, muss als elektronisches Do-
kument mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem si-
cheren Übermittlungsweg eingereicht wer-
den. Soll ein Dokument, das von einem 
Beschuldigten, einem anderen Verfah-
rensbeteiligten oder einem Dritten 
schriftlich abzufassen, zu unterschrei-
ben oder zu unterzeichnen ist, elektro-
nisch eingereicht werden, so kann es in 
ein elektronisches Dokument übertra-
gen und durch einen Verteidiger oder 
Rechtsanwalt nach Satz 1 übermittelt 
werden. 

(4) Sichere Übermittlungswege sind  (4) u n v e r ä n d e r t  

1. der Postfach- und Versanddienst eines 
De-Mail-Kontos, wenn der Absender 
bei Versand der Nachricht sicher im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-
Mail-Gesetzes angemeldet ist und er 
sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestä-
tigen lässt, 

 

2. der Übermittlungsweg zwischen den 
besonderen elektronischen Anwalts-
postfächern nach den §§ 31a und 31b 
der Bundesrechtsanwaltsordnung oder 
einem entsprechenden, auf gesetzli-
cher Grundlage errichteten elektroni-
schen Postfach und der elektronischen 
Poststelle der Behörde oder des Ge-
richts, 
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3. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten Post-
fach einer Behörde oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle der 
Behörde oder des Gerichts, 

 

4. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten elektro-
nischen Postfach einer natürlichen o-
der juristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung und der elektro-
nischen Poststelle der Behörde oder 
des Gerichts, 

 

5. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens genutzten Postfach- 
und Versanddienst eines Nutzerkontos 
im Sinne des § 2 Absatz 5 des Online-
zugangsgesetzes und der elektroni-
schen Poststelle der Behörde oder des 
Gerichts, 

 

6. sonstige bundeseinheitliche Übermitt-
lungswege, die durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates festgelegt wer-
den, bei denen die Authentizität und In-
tegrität der Daten sowie die Barriere-
freiheit gewährleistet sind. 

 

Das Nähere zu den Übermittlungswegen 
gemäß Satz 1 Nummer 3 bis 5 regelt die 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2. 

 

(5) Ein elektronisches Dokument ist 
eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten Einrichtung der Be-
hörde oder des Gerichts gespeichert ist. 
Dem Absender ist eine automatisierte Be-
stätigung über den Zeitpunkt des Eingangs 
zu erteilen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Ist ein elektronisches Dokument 
für die Bearbeitung durch die Behörde oder 
das Gericht nicht geeignet, ist dies dem 
Absender unter Hinweis auf die Unwirk-
samkeit des Eingangs unverzüglich mitzu-
teilen. Das elektronische Dokument gilt als 
zum Zeitpunkt seiner früheren Einreichung 
eingegangen, sofern der Absender es un-
verzüglich in einer für die Behörde oder für 
das Gericht zur Bearbeitung geeigneten 
Form nachreicht und glaubhaft macht, dass 
es mit dem zuerst eingereichten Dokument 
inhaltlich übereinstimmt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 81f § 81f 

Verfahren bei der molekulargenetischen 
Untersuchung 

Verfahren bei der molekulargenetischen 
Untersuchung 

(1) Untersuchungen nach § 81e Abs. 
1 dürfen ohne schriftliche Einwilligung der 
betroffenen Person nur durch das Gericht, 
bei Gefahr im Verzug auch durch die 
Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungs-
personen (§ 152 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes) angeordnet werden. Die einwilli-
gende Person ist darüber zu belehren, für 
welchen Zweck die zu erhebenden Daten 
verwendet werden. 

(1) Untersuchungen nach § 81e Abs. 
1 dürfen ohne Einwilligung der betroffenen 
Person nur durch das Gericht, bei Gefahr 
im Verzug auch durch die Staatsanwalt-
schaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 
des Gerichtsverfassungsgesetzes) ange-
ordnet werden. Die einwilligende Person ist 
darüber zu belehren, für welchen Zweck 
die zu erhebenden Daten verwendet wer-
den. Die Einwilligung ist schriftlich zu 
erklären oder von der Staatsanwalt-
schaft oder ihren Ermittlungspersonen 
in Gegenwart der einwilligenden Person 
zu protokollieren oder auf sonstige 
Weise zu dokumentieren. 
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(2) Mit der Untersuchung nach § 81e 
sind in der schriftlichen Anordnung Sach-
verständige zu beauftragen, die öffentlich 
bestellt oder nach dem Verpflichtungsge-
setz verpflichtet oder Amtsträger sind, die 
der ermittlungsführenden Behörde nicht an-
gehören oder einer Organisationseinheit 
dieser Behörde angehören, die von der er-
mittlungsführenden Dienststelle organisato-
risch und sachlich getrennt ist. Diese ha-
ben durch technische und organisatorische 
Maßnahmen zu gewährleisten, daß unzu-
lässige molekulargenetische Untersuchun-
gen und unbefugte Kenntnisnahme Dritter 
ausgeschlossen sind. Dem Sachverständi-
gen ist das Untersuchungsmaterial ohne 
Mitteilung des Namens, der Anschrift und 
des Geburtstages und -monats der be-
troffenen Person zu übergeben. Ist der 
Sachverständige eine nichtöffentliche 
Stelle, finden die Vorschriften der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 
72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes auch dann 
Anwendung, wenn die personenbezogenen 
Daten nicht automatisiert verarbeitet und 
die Daten nicht in einem Dateisystem ge-
speichert sind oder gespeichert werden 
sollen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 81g § 81g 

DNA-Identitätsfeststellung DNA-Identitätsfeststellung 

(1) Ist der Beschuldigte einer Straftat 
von erheblicher Bedeutung oder einer 
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung verdächtig, dürfen ihm zur Identitäts-
feststellung in künftigen Strafverfahren Kör-
perzellen entnommen und zur Feststellung 
des DNA-Identifizierungsmusters sowie 
des Geschlechts molekulargenetisch unter-
sucht werden, wenn wegen der Art oder 
Ausführung der Tat, der Persönlichkeit des 
Beschuldigten oder sonstiger Erkenntnisse 
Grund zu der Annahme besteht, dass ge-
gen ihn künftig Strafverfahren wegen einer 
Straftat von erheblicher Bedeutung zu füh-
ren sind. Die wiederholte Begehung sonsti-
ger Straftaten kann im Unrechtsgehalt ei-
ner Straftat von erheblicher Bedeutung 
gleichstehen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die entnommenen Körperzellen 
dürfen nur für die in Absatz 1 genannte mo-
lekulargenetische Untersuchung verwendet 
werden; sie sind unverzüglich zu vernich-
ten, sobald sie hierfür nicht mehr erforder-
lich sind. Bei der Untersuchung dürfen an-
dere Feststellungen als diejenigen, die zur 
Ermittlung des DNA-Identifizierungsmus-
ters sowie des Geschlechts erforderlich 
sind, nicht getroffen werden; hierauf gerich-
tete Untersuchungen sind unzulässig. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Entnahme der Körperzellen 
darf ohne schriftliche Einwilligung des Be-
schuldigten nur durch das Gericht, bei Ge-
fahr im Verzug auch durch die Staatsan-
waltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 
152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) an-
geordnet werden. Die molekulargenetische 
Untersuchung der Körperzellen darf ohne 
schriftliche Einwilligung des Beschuldigten 
nur durch das Gericht angeordnet werden. 
Die einwilligende Person ist darüber zu be-
lehren, für welchen Zweck die zu erheben-
den Daten verwendet werden. § 81f Abs. 2 
gilt entsprechend. In der schriftlichen Be-
gründung des Gerichts sind einzelfallbezo-
gen darzulegen  

(3) Die Entnahme der Körperzellen 
darf ohne Einwilligung des Beschuldigten 
nur durch das Gericht, bei Gefahr im Ver-
zug auch durch die Staatsanwaltschaft und 
ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes) angeordnet 
werden. Die molekulargenetische Untersu-
chung der Körperzellen darf ohne Einwilli-
gung des Beschuldigten nur durch das Ge-
richt angeordnet werden. Die einwilligende 
Person ist darüber zu belehren, für wel-
chen Zweck die zu erhebenden Daten ver-
wendet werden. § 81f Absatz 1 Satz 3 und 
Absatz 2 gilt entsprechend. In der schriftli-
chen Begründung des Gerichts sind einzel-
fallbezogen darzulegen  
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1. die für die Beurteilung der Erheblich-
keit der Straftat bestimmenden Tatsa-
chen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Erkenntnisse, auf Grund derer 
Grund zu der Annahme besteht, dass 
gegen den Beschuldigten künftig Straf-
verfahren zu führen sein werden, so-
wie 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Abwägung der jeweils maßgebli-
chen Umstände. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend, wenn die betroffene Person 
wegen der Tat rechtskräftig verurteilt oder 
nur wegen  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. erwiesener oder nicht auszuschließen-
der Schuldunfähigkeit, 

 

2. auf Geisteskrankheit beruhender Ver-
handlungsunfähigkeit oder 

 

3. fehlender oder nicht auszuschließen-
der fehlender Verantwortlichkeit (§ 3 
des Jugendgerichtsgesetzes) 

 

nicht verurteilt worden ist und die entspre-
chende Eintragung im Bundeszentralregis-
ter oder Erziehungsregister noch nicht ge-
tilgt ist. 

 

(5) Die erhobenen Daten dürfen beim 
Bundeskriminalamt gespeichert und nach 
Maßgabe des Bundeskriminalamtgesetzes 
verwendet werden. Das Gleiche gilt  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. unter den in Absatz 1 genannten Vo-
raussetzungen für die nach § 81e Abs. 
1 erhobenen Daten eines Beschuldig-
ten sowie 

 

2. für die nach § 81e Abs. 2 Satz 1 erho-
benen Daten. 

 

Die Daten dürfen nur für Zwecke eines 
Strafverfahrens, der Gefahrenabwehr und 
der internationalen Rechtshilfe hierfür über-
mittelt werden. Im Fall des Satzes 2 Nr. 1 
ist der Beschuldigte unverzüglich von der 
Speicherung zu benachrichtigen und da-
rauf hinzuweisen, dass er die gerichtliche 
Entscheidung beantragen kann. 

 



 - 9 -  

Geltendes Recht RefE 

§ 81h § 81h 

DNA-Reihenuntersuchung DNA-Reihenuntersuchung 

(1) Begründen bestimmte Tatsachen 
den Verdacht, dass ein Verbrechen gegen 
das Leben, die körperliche Unversehrtheit, 
die persönliche Freiheit oder die sexuelle 
Selbstbestimmung begangen worden ist, 
dürfen Personen, die bestimmte, auf den 
Täter vermutlich zutreffende Prüfungsmerk-
male erfüllen, mit ihrer schriftlichen Einwilli-
gung  

(1) Begründen bestimmte Tatsachen 
den Verdacht, dass ein Verbrechen gegen 
das Leben, die körperliche Unversehrtheit, 
die persönliche Freiheit oder die sexuelle 
Selbstbestimmung begangen worden ist, 
dürfen Personen, die bestimmte, auf den 
Täter vermutlich zutreffende Prüfungsmerk-
male erfüllen, mit ihrer Einwilligung  

1. Körperzellen entnommen, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. diese zur Feststellung des DNA-Identi-
fizierungsmusters und des Ge-
schlechts molekulargenetisch unter-
sucht und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die festgestellten DNA-Identifizierungs-
muster mit den DNA-Identifizierungs-
mustern von Spurenmaterial automati-
siert abgeglichen werden, 

3. u n v e r ä n d e r t  

soweit dies zur Feststellung erforderlich ist, 
ob das Spurenmaterial von diesen Perso-
nen oder von ihren Verwandten in gerader 
Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grad stammt, und die Maßnahme insbe-
sondere im Hinblick auf die Anzahl der von 
ihr betroffenen Personen nicht außer Ver-
hältnis zur Schwere der Tat steht. 

soweit dies zur Feststellung erforderlich ist, 
ob das Spurenmaterial von diesen Perso-
nen oder von ihren Verwandten in gerader 
Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grad stammt, und die Maßnahme insbe-
sondere im Hinblick auf die Anzahl der von 
ihr betroffenen Personen nicht außer Ver-
hältnis zur Schwere der Tat steht. Die Ein-
willigung ist schriftlich zu erklären oder 
von der Staatsanwaltschaft oder ihren 
Ermittlungspersonen in Gegenwart der 
einwilligenden Person zu protokollieren 
oder auf sonstige Weise zu dokumentie-
ren. 

(2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 
bedarf der gerichtlichen Anordnung. Diese 
ergeht schriftlich. Sie muss die betroffenen 
Personen anhand bestimmter Prüfungs-
merkmale bezeichnen und ist zu begrün-
den. Einer vorherigen Anhörung der be-
troffenen Personen bedarf es nicht. Die 
Entscheidung, mit der die Maßnahme an-
geordnet wird, ist nicht anfechtbar. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Für die Durchführung der Maß-
nahme gilt § 81f Absatz 2 entsprechend. 
Die entnommenen Körperzellen sind unver-
züglich zu vernichten, sobald sie für die 
Untersuchung nach Absatz 1 nicht mehr 
benötigt werden. Soweit die Aufzeichnun-
gen über die durch die Maßnahme festge-
stellten DNA-Identifizierungsmuster zur Er-
forschung des Sachverhalts nicht mehr er-
forderlich sind, sind sie unverzüglich zu lö-
schen. Die Vernichtung und die Löschung 
sind zu dokumentieren. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die betroffenen Personen sind 
schriftlich darüber zu belehren, dass die 
Maßnahme nur mit ihrer Einwilligung 
durchgeführt werden darf. Vor Erteilung der 
Einwilligung sind sie schriftlich auch darauf 
hinzuweisen, dass  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die entnommenen Körperzellen aus-
schließlich zur Feststellung des DNA-
Identifizierungsmusters, der Abstam-
mung und des Geschlechts untersucht 
werden und dass sie unverzüglich ver-
nichtet werden, sobald sie hierfür nicht 
mehr erforderlich sind, 

 

2. das Untersuchungsergebnis mit den 
DNA-Identifizierungsmustern von Spu-
renmaterial automatisiert daraufhin ab-
geglichen wird, ob das Spurenmaterial 
von ihnen oder von ihren Verwandten 
in gerader Linie oder in der Seitenlinie 
bis zum dritten Grad stammt, 

 

3. das Ergebnis des Abgleichs zu Lasten 
der betroffenen Person oder mit ihr in 
gerader Linie oder in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grad verwandter Personen 
verwertet werden darf und 

 

4. die festgestellten DNA-Identifizierungs-
muster nicht zur Identitätsfeststellung 
in künftigen Strafverfahren beim Bun-
deskriminalamt gespeichert werden. 
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§ 114b § 114b 

Belehrung des verhafteten Beschuldig-
ten 

Belehrung des verhafteten Beschuldig-
ten 

(1) Der verhaftete Beschuldigte ist un-
verzüglich und schriftlich in einer für ihn 
verständlichen Sprache über seine Rechte 
zu belehren. Ist eine schriftliche Belehrung 
erkennbar nicht ausreichend, hat zudem 
eine mündliche Belehrung zu erfolgen. Ent-
sprechend ist zu verfahren, wenn eine 
schriftliche Belehrung nicht möglich ist; sie 
soll jedoch nachgeholt werden, sofern dies 
in zumutbarer Weise möglich ist. Der Be-
schuldigte soll schriftlich bestätigen, dass 
er belehrt wurde; falls er sich weigert, ist 
dies zu dokumentieren. 

(1) Der verhaftete Beschuldigte ist un-
verzüglich und schriftlich in einer für ihn 
verständlichen Sprache über seine Rechte 
zu belehren. Ist eine schriftliche Belehrung 
erkennbar nicht ausreichend, hat zudem 
eine mündliche Belehrung zu erfolgen. Ent-
sprechend ist zu verfahren, wenn eine 
schriftliche Belehrung nicht möglich ist; sie 
soll jedoch nachgeholt werden, sofern dies 
in zumutbarer Weise möglich ist. Der Er-
halt der Belehrung ist durch den Be-
schuldigten schriftlich zu bestätigen oder 
von der Staatsanwaltschaft oder ihren 
Ermittlungspersonen in Gegenwart des 
Beschuldigten zu protokollieren oder 
auf sonstige Weise zu dokumentieren. 

(2) In der Belehrung nach Absatz 1 ist 
der Beschuldigte darauf hinzuweisen, dass 
er  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. unverzüglich, spätestens am Tag nach 
der Ergreifung, dem Gericht vorzufüh-
ren ist, das ihn zu vernehmen und über 
seine weitere Inhaftierung zu entschei-
den hat, 

 

2. das Recht hat, sich zur Beschuldigung 
zu äußern oder nicht zur Sache auszu-
sagen, 

 

3. zu seiner Entlastung einzelne Beweis-
erhebungen beantragen kann, 

 

4. jederzeit, auch schon vor seiner Ver-
nehmung, einen von ihm zu wählenden 
Verteidiger befragen kann; dabei sind 
ihm Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die es ihm erleichtern, einen 
Verteidiger zu kontaktieren; auf beste-
hende anwaltliche Notdienste ist dabei 
hinzuweisen, 
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4a. in den Fällen des § 140 die Bestellung 
eines Pflichtverteidigers nach Maß-
gabe des § 141 Absatz 1 und des § 
142 Absatz 1 beantragen kann; dabei 
ist auf die mögliche Kostenfolge des 
§ 465 hinzuweisen, 

 

5. das Recht hat, die Untersuchung durch 
einen Arzt oder eine Ärztin seiner Wahl 
zu verlangen, 

 

6. einen Angehörigen oder eine Person 
seines Vertrauens benachrichtigen 
kann, soweit der Zweck der Untersu-
chung dadurch nicht erheblich gefähr-
det wird, 

 

7. nach Maßgabe des § 147 Absatz 4 be-
antragen kann, die Akten einzusehen 
und unter Aufsicht amtlich verwahrte 
Beweisstücke zu besichtigen, soweit er 
keinen Verteidiger hat, und 

 

8. bei Aufrechterhaltung der Untersu-
chungshaft nach Vorführung vor den 
zuständigen Richter  

 

a) eine Beschwerde gegen den Haft-
befehl einlegen oder eine Haftprü-
fung (§ 117 Absatz 1 und 2) und 
eine mündliche Verhandlung (§ 
118 Absatz 1 und 2) beantragen 
kann, 

 

b) bei Unstatthaftigkeit der Be-
schwerde eine gerichtliche Ent-
scheidung nach § 119 Absatz 5 
beantragen kann und 

 

c) gegen behördliche Entscheidun-
gen und Maßnahmen im Untersu-
chungshaftvollzug eine gerichtli-
che Entscheidung nach § 119a 
Absatz 1 beantragen kann. 
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Der Beschuldigte ist auf das Aktenein-
sichtsrecht des Verteidigers nach § 147 
hinzuweisen. Ein Beschuldigter, der der 
deutschen Sprache nicht hinreichend 
mächtig ist, ist in einer ihm verständlichen 
Sprache darauf hinzuweisen, dass er nach 
Maßgabe des § 187 Absatz 1 bis 3 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes für das gesamte 
Strafverfahren die unentgeltliche Hinzuzie-
hung eines Dolmetschers oder Übersetzers 
beanspruchen kann; ein hör- oder sprach-
behinderter Beschuldigter ist auf sein 
Wahlrecht nach § 186 Absatz 1 und 2 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes hinzuweisen. 
Ein ausländischer Staatsangehöriger ist 
darüber zu belehren, dass er die Unterrich-
tung der konsularischen Vertretung seines 
Heimatstaates verlangen und dieser Mittei-
lungen zukommen lassen kann. 

 

§ 158 § 158 

Strafanzeige; Strafantrag Strafanzeige; Strafantrag 

(1) Die Anzeige einer Straftat und der 
Strafantrag können bei der Staatsanwalt-
schaft, den Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes und den Amtsgerichten 
mündlich oder schriftlich angebracht wer-
den. Die mündliche Anzeige ist zu beurkun-
den. Dem Verletzten ist auf Antrag der Ein-
gang seiner Anzeige schriftlich zu bestäti-
gen. Die Bestätigung soll eine kurze Zu-
sammenfassung der Angaben des Verletz-
ten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat 
enthalten. Die Bestätigung kann versagt 
werden, soweit der Untersuchungszweck, 
auch in einem anderen Strafverfahren, ge-
fährdet erscheint. 

(1) Die Anzeige einer Straftat und der 
Strafantrag können bei der Staatsanwalt-
schaft, den Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes und den Amtsgerichten an-
gebracht werden. Die Anzeige und der 
Strafantrag sind durch die aufnehmende 
Stelle zu protokollieren oder auf sons-
tige Weise zu dokumentieren. Dem Ver-
letzten ist auf Antrag der Eingang seiner 
Anzeige schriftlich zu bestätigen. Die Be-
stätigung soll eine kurze Zusammenfas-
sung der Angaben des Verletzten zu Tat-
zeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten. 
Die Bestätigung kann versagt werden, so-
weit der Untersuchungszweck, auch in ei-
nem anderen Strafverfahren, gefährdet er-
scheint. 

(2) Bei Straftaten, deren Verfolgung 
nur auf Antrag eintritt, muß der Antrag bei 
einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft 
schriftlich oder zu Protokoll, bei einer ande-
ren Behörde schriftlich angebracht werden. 

(2) Bei Straftaten, deren Verfolgung 
nur auf Antrag eintritt, müssen die Identi-
tät und der Verfolgungswille der antrag-
stellenden Person sichergestellt sein. 
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(3) Zeigt ein im Inland wohnhafter 
Verletzter eine in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union begangene 
Straftat an, so übermittelt die Staatsanwalt-
schaft die Anzeige auf Antrag des Verletz-
ten an die zuständige Strafverfolgungsbe-
hörde des anderen Mitgliedstaats, wenn für 
die Tat das deutsche Strafrecht nicht gilt o-
der von der Verfolgung der Tat nach § 
153c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in 
Verbindung mit § 153f, abgesehen wird. 
Von der Übermittlung kann abgesehen 
werden, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Tat und die für ihre Verfolgung we-
sentlichen Umstände der zuständigen 
ausländischen Behörde bereits be-
kannt sind oder 

 

2. der Unrechtsgehalt der Tat gering ist 
und der verletzten Person die Anzeige 
im Ausland möglich gewesen wäre. 

 

(4) Ist der Verletzte der deutschen 
Sprache nicht mächtig, erhält er die not-
wendige Hilfe bei der Verständigung, um 
die Anzeige in einer ihm verständlichen 
Sprache anzubringen. Die schriftliche An-
zeigebestätigung nach Absatz 1 Satz 3 und 
4 ist dem Verletzten in diesen Fällen auf 
Antrag in eine ihm verständliche Sprache 
zu übersetzen; Absatz 1 Satz 5 bleibt un-
berührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 350 § 350 

Revisionshauptverhandlung Revisionshauptverhandlung 

(1) Dem Angeklagten, seinem gesetz-
lichen Vertreter und dem Verteidiger sowie 
dem Nebenkläger und den Personen, die 
nach § 214 Absatz 1 Satz 2 vom Termin zu 
benachrichtigen sind, sind Ort und Zeit der 
Hauptverhandlung mitzuteilen. Ist die Mit-
wirkung eines Verteidigers notwendig, so 
ist dieser zu laden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Angeklagte kann in der Haupt-
verhandlung erscheinen oder sich durch ei-
nen Verteidiger mit nachgewiesener Vertre-
tungsvollmacht vertreten lassen. Die 
Hauptverhandlung kann, soweit nicht die 
Mitwirkung eines Verteidigers notwendig 
ist, auch durchgeführt werden, wenn weder 
der Angeklagte noch ein Verteidiger anwe-
send ist. Die Entscheidung darüber, ob der 
Angeklagte, der nicht auf freiem Fuß ist, zu 
der Hauptverhandlung vorgeführt wird, liegt 
im Ermessen des Gerichts. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) (weggefallen) (3) Dem Angeklagten, dem Verteidi-
ger und dem Vertreter der Staatsanwalt-
schaft kann auf ihren jeweiligen Antrag 
die Anwesenheit an einem anderen Ort 
gestattet werden, wenn die Verhandlung 
zeitgleich in Bild und Ton an den ande-
ren Ort und in das Sitzungszimmer über-
tragen wird. Sieht das Gericht in den 
Fällen des Absatzes 2 Satz 3 von einer 
Vorführung des Angeklagten ab, so ist 
diesem auf seinen Antrag die Teilnahme 
an der Hauptverhandlung im Wege der 
Bild-Ton-Übertragung zu gestatten. 

§ 424 § 424 

Einziehungsbeteiligte am Strafverfahren Einziehungsbeteiligte am Strafverfahren 

(1) Richtet sich die Einziehung gegen 
eine Person, die nicht Beschuldigter ist, so 
wird sie auf Anordnung des Gerichts am 
Strafverfahren beteiligt, soweit dieses die 
Einziehung betrifft (Einziehungsbeteiligter). 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Anordnung der Verfahrensbe-
teiligung unterbleibt, wenn derjenige, der 
von ihr betroffen wäre, bei Gericht oder bei 
der Staatsanwaltschaft schriftlich oder zu 
Protokoll oder bei einer anderen Behörde 
schriftlich erklärt, dass er gegen die Einzie-
hung des Gegenstandes keine Einwendun-
gen vorbringen wolle. War die Anordnung 
zum Zeitpunkt der Erklärung bereits ergan-
gen, wird sie aufgehoben. 

(2) Die Anordnung der Verfahrensbe-
teiligung unterbleibt, wenn derjenige, der 
von ihr betroffen wäre, erklärt, dass er ge-
gen die Einziehung des Gegenstandes 
keine Einwendungen vorbringen wolle. Die 
Erklärung ist schriftlich abzugeben oder 
von dem Gericht, der Staatsanwalt-
schaft oder ihren Ermittlungspersonen 
in Gegenwart des Betroffenen zu proto-
kollieren oder auf sonstige Weise zu do-
kumentieren. War die Anordnung zum 
Zeitpunkt der Erklärung bereits ergangen, 
wird sie aufgehoben. 
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(3) Die Verfahrensbeteiligung kann 
bis zum Ausspruch der Einziehung und, 
wenn eine zulässige Berufung eingelegt ist, 
bis zur Beendigung der Schlussvorträge im 
Berufungsverfahren angeordnet werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Beschluss, durch den die Ver-
fahrensbeteiligung angeordnet wird, kann 
nicht angefochten werden. Wird die Verfah-
rensbeteiligung abgelehnt, ist sofortige Be-
schwerde zulässig. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Durch die Verfahrensbeteiligung 
wird der Fortgang des Verfahrens nicht auf-
gehalten. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Einführungsgesetz zur Straf-
prozeßordnung 

Einführungsgesetz zur Straf-
prozeßordnung 

( - StPOEG) 
vom: 01.02.1877 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 6b G v. 
16.9.2022 I 1454 

( - StPOEG) 
vom: 01.02.1877 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 6b G v. 
16.9.2022 I 1454 

§ 15 § 15 

Übergangsregelung zum Gesetz zur Ein-
führung der elektronischen Akte in der 
Justiz und zur weiteren Förderung des 

elektronischen Rechtsverkehrs; Verord-
nungsermächtigungen 

Übergangsregelung zum Gesetz zur Ein-
führung der elektronischen Akte in der 
Justiz und zur weiteren Förderung des 

elektronischen Rechtsverkehrs; Verord-
nungsermächtigung 

Die Bundesregierung und die Landes-
regierungen können jeweils für ihren Be-
reich durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass die Einreichung elektronischer Doku-
mente abweichend von § 32a der Strafpro-
zessordnung erst zum 1. Januar des Jah-
res 2019 oder 2020 möglich ist und § 41a 
der Strafprozessordnung in der am 31. De-
zember 2017 geltenden Fassung bis je-
weils zum 31. Dezember des Jahres 2018 
oder 2019 weiter Anwendung findet. Sie 
können die Ermächtigung nach Satz 1 
durch Rechtsverordnung auf die zuständi-
gen Bundes- oder Landesministerien über-
tragen. 

(1) Dokumente und Aktenteile, die 
nach den Verschlusssachenanweisun-
gen des Bundes oder der Länder als Ver-
schlusssache höher als VS-NUR FÜR 
DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft 
sind, dürfen bis zum 31. Dezember 2035 
abweichend von den §§ 32 bis 32f der 
Strafprozessordnung in Papierform er-
stellt, geführt und übermittelt werden. 
Die für die Handhabung von Verschluss-
sachen geltenden Geheimschutzvor-
schriften bleiben unberührt. 

 (2) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können abweichend 
von § 32 der Strafprozessordnung je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsver-
ordnung bestimmen, dass Akten, die 
elektronisch angelegt wurden, ab einem 
bestimmten Ereignis bis zum 31. De-
zember 2025 in Papierform weiterge-
führt werden. Die Rechtsverordnung der 
Bundesregierung bedarf nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. Die Er-
mächtigung kann durch Rechtsverord-
nung auf die zuständigen Bundes- oder 
Landesministerien übertragen werden. 
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Gesetz über den Vollzug der 
Freiheitsstrafe und der frei-

heitsentziehenden Maßregeln 
der Besserung und Sicherung 

Gesetz über den Vollzug der 
Freiheitsstrafe und der frei-

heitsentziehenden Maßregeln 
der Besserung und Sicherung 

(Strafvollzugsgesetz - StVollzG) 
vom: 16.03.1976 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 27 G v. 
5.10.2021 I 4607 

(Strafvollzugsgesetz - StVollzG) 
vom: 16.03.1976 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 27 G v. 
5.10.2021 I 4607 

§ 110a § 110a 

Elektronische Aktenführung; Verord-
nungsermächtigungen 

Elektronische Aktenführung; Verord-
nungsermächtigungen 

(1) Die Gerichtsakten können elektro-
nisch geführt werden. Die Landesregierun-
gen bestimmen durch Rechtsverordnung 
den Zeitpunkt, von dem an die Akten elekt-
ronisch geführt werden. Sie können die 
Einführung der elektronischen Aktenfüh-
rung dabei auf einzelne Gerichte oder auf 
allgemein bestimmte Verfahren beschrän-
ken und bestimmen, dass Akten, die in Pa-
pierform angelegt wurden, auch nach Ein-
führung der elektronischen Aktenführung in 
Papierform weitergeführt werden; wird von 
der Beschränkungsmöglichkeit Gebrauch 
gemacht, kann in der Rechtsverordnung 
bestimmt werden, dass durch Verwaltungs-
vorschrift, die öffentlich bekanntzumachen 
ist, geregelt wird, in welchen Verfahren die 
Akten elektronisch zu führen sind. Die Er-
mächtigung kann durch Rechtsverordnung 
auf die zuständigen Landesministerien 
übertragen werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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 1a) Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können je-
weils für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Akten, die vor dem 1. Januar 2026 in 
Papierform angelegt wurden, ab ei-
nem bestimmten Stichtag oder Er-
eignis in elektronischer Form wei-
tergeführt werden. Die Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung be-
darf nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. Die Ermächtigung kann 
durch Rechtsverordnung auf die zu-
ständigen Bundes- oder Landesmi-
nisterien übertragen werden. 

 (1b) Dokumente und Akten-
teile, die nach den Verschlusssa-
chenanweisungen des Bundes oder 
der Länder als Verschlusssache hö-
her als VS-NUR FÜR DEN DIENST-
GEBRAUCH eingestuft sind, dürfen 
bis zum 31. Dezember 2035 in Pa-
pierform erstellt, geführt und über-
mittelt werden. Die für die Handha-
bung von Verschlusssachen gelten-
den Geheimschutzvorschriften blei-
ben unberührt. 

 (1c) Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können je-
weils für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Akten, die elektronisch angelegt 
wurden, ab einem bestimmten Er-
eignis bis zum 31. Dezember 2025 in 
Papierform weitergeführt werden. 
Die Rechtsverordnung der Bundes-
regierung bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. Die Er-
mächtigung kann durch Rechtsver-
ordnung auf die zuständigen Bun-
des- oder Landesministerien über-
tragen werden. 
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(2) Die Landesregierungen bestim-
men durch Rechtsverordnung die für die 
elektronische Aktenführung geltenden or-
ganisatorischen und dem Stand der Tech-
nik entsprechenden technischen Rahmen-
bedingungen einschließlich der einzuhal-
tenden Anforderungen des Datenschutzes, 
der Datensicherheit und der Barrierefrei-
heit. Sie können die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die zuständigen 
Landesministerien übertragen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die für die Übermittlung 
elektronischer Akten zwischen Behörden 
und Gerichten geltenden Standards. Sie 
kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes auf die zuständigen Bundesministerien 
übertragen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten 

Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten 

( - OWiG 1968) 
vom: 24.05.1968 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 14.3.2023 

I Nr. 73 

( - OWiG 1968) 
vom: 24.05.1968 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 14.3.2023 

I Nr. 73 

§ 49a § 49a 

Verfahrensübergreifende Mitteilungen 
von Amts wegen 

Verfahrensübergreifende Mitteilungen 
von Amts wegen 

(1) Von Amts wegen dürfen Gerichte, 
Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbe-
hörden personenbezogene Daten aus Buß-
geldverfahren den zuständigen Behörden 
und Gerichten übermitteln, soweit dies aus 
Sicht der übermittelnden Stelle erforderlich 
ist für  

(1) Von Amts wegen dürfen Gerichte, 
Staatsanwaltschaften und Verwaltungsbe-
hörden personenbezogene Daten aus Buß-
geldverfahren den zuständigen Behörden 
und Gerichten übermitteln, soweit dies aus 
Sicht der übermittelnden Stelle erforderlich 
ist für  

1. die Verfolgung von Straftaten oder von 
anderen Ordnungswidrigkeiten, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Entscheidungen in anderen Bußgeld-
sachen einschließlich der Entscheidun-
gen bei der Vollstreckung von Buß-
geldentscheidungen oder in Gnaden-
sachen oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. sonstige Entscheidungen oder Maß-
nahmen nach § 477 Absatz 2 der 
Strafprozessordnung; 

3. u n v e r ä n d e r t  

Gleiches gilt für die Behörden des Polizei-
dienstes, soweit dies die entsprechende 
Anwendung von § 480 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung gestattet. Die §§ 478, 479 
Absatz 1, 2, 5 Satz 1 und Absatz 6 sowie § 
480 Absatz 1 und 2 der Strafprozessord-
nung gelten sinngemäß. 

Gleiches gilt für die Behörden des Polizei-
dienstes, soweit dies die entsprechende 
Anwendung von § 480 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung gestattet. Die §§ 478, 479 
Absatz 1, 2 und 4 Satz 1 sowie Absatz 5 
und § 480 Absatz 1 und 2 der Strafpro-
zessordnung gelten sinngemäß. 
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(2) Die Übermittlung ist auch zulässig, 
wenn besondere Umstände des Einzelfalls 
die Übermittlung für die in § 14 Abs. 1 Nr. 4 
bis 9 des Einführungsgesetzes zum Ge-
richtsverfassungsgesetz genannten Zwe-
cke in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 und 
4 jener Vorschrift in sinngemäßer Anwen-
dung erfordern. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Eine Übermittlung nach den Ab-
sätzen 1 und 2 unterbleibt, soweit für die 
übermittelnde Stelle offensichtlich ist, dass 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Übermittlung über-
wiegen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für die Übermittlung durch Ver-
waltungsbehörden sind zusätzlich sinnge-
mäß anzuwenden  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die §§ 12, 13, 16, 17 Nr. 2 bis 5 und §§ 
18 bis 21 des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz und 

 

2. § 22 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Ver-
fahrens nach den §§ 23 bis 30 dieses 
Gesetzes das Verfahren nach § 62 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und an die Stelle 
des in § 25 des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz be-
zeichneten Gerichts das in § 68 be-
zeichnete Gericht tritt. 
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Die für das Bußgeldverfahren zuständige 
Behörde darf darüber hinaus die dieses 
Verfahren abschließende Entscheidung 
derjenigen Verwaltungsbehörde übermit-
teln, die das Bußgeldverfahren veranlaßt o-
der sonst an dem Verfahren mitgewirkt hat, 
wenn dies aus der Sicht der übermittelnden 
Stelle zur Erfüllung einer in der Zuständig-
keit des Empfängers liegenden Aufgabe, 
die im Zusammenhang mit dem Gegen-
stand des Verfahrens steht, erforderlich ist; 
ist mit der Entscheidung ein Rechtsmittel 
verworfen worden, so darf auch die ange-
fochtene Entscheidung übermittelt werden. 
Das Bundesministerium, das für bundes-
rechtliche Bußgeldvorschriften in seinem 
Geschäftsbereich zuständig ist, kann inso-
weit mit Zustimmung des Bundesrates all-
gemeine Verwaltungsvorschriften im Sinne 
des § 12 Abs. 5 des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz erlassen. 

 

(5) § 481 der Strafprozessordnung ist 
sinngemäß anzuwenden. Eine Übermitt-
lung entsprechend § 481 Abs. 1 Satz 2 der 
Strafprozessordnung unterbleibt unter der 
Voraussetzung des Absatzes 3. Von § 482 
der Strafprozessordnung ist nur Absatz 1 
sinngemäß anzuwenden, wobei die Mittei-
lung des Aktenzeichens auch an eine an-
dere Verwaltungsbehörde, die das Buß-
geldverfahren veranlasst oder sonst an 
dem Verfahren mitgewirkt hat, erfolgt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 49b § 49b 

Verfahrensübergreifende Mitteilungen 
auf Ersuchen; sonstige Verwendung 

von Daten für verfahrensübergreifende 
Zwecke 

Verfahrensübergreifende Mitteilungen 
auf Ersuchen; sonstige Verwendung 

von Daten für verfahrensübergreifende 
Zwecke 

Für die Erteilung von Auskünften und 
Gewährung von Akteneinsicht auf Ersu-
chen sowie die sonstige Verwendung von 
Daten aus Bußgeldverfahren für verfah-
rensübergreifende Zwecke gelten die §§ 
474 bis 476, 478 bis 481 und 498 Absatz 2 
der Strafprozessordnung sinngemäß, wo-
bei  

Für die Erteilung von Auskünften und 
Gewährung von Akteneinsicht auf Ersu-
chen sowie die sonstige Verwendung von 
Daten aus Bußgeldverfahren für verfah-
rensübergreifende Zwecke gelten die §§ 
474 bis 476, 478 bis 481 und 498 Absatz 2 
der Strafprozessordnung sinngemäß, wo-
bei  
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1. in § 474 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
der Strafprozessordnung an die Stelle 
der Straftat die Ordnungswidrigkeit tritt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in § 474 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
und 3 und § 481 der Strafprozessord-
nung an die Stelle besonderer Vor-
schriften über die Übermittlung oder 
Verwendung personenbezogener Infor-
mationen aus Strafverfahren solche 
über die Übermittlung oder Verwen-
dung personenbezogener Daten aus 
Bußgeldverfahren treten, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in § 479 Absatz 1 der Strafprozessord-
nung an die Stelle der Zwecke des 
Strafverfahrens die Zwecke des Buß-
geldverfahrens treten, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. in § 479 Absatz 4 Nummer 2 der Straf-
prozessordnung an die Stelle der Frist 
von zwei Jahren eine Frist von einem 
Jahr tritt und 

4. in § 479 Absatz 3 Nummer 2 der Straf-
prozessordnung an die Stelle der Frist 
von zwei Jahren eine Frist von einem 
Jahr tritt und 

5. § 480 Absatz 3 Satz 1 der Strafpro-
zessordnung mit der Maßgabe anzu-
wenden ist, dass für die Übermittlung 
durch Verwaltungsbehörden über den 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
das in § 68 bezeichnete Gericht im 
Verfahren nach § 62 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 entscheidet. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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§ 110a § 110a 

Elektronische Aktenführung; Verord-
nungsermächtigungen 

Elektronische Aktenführung; Verord-
nungsermächtigungen 

(1) Die Akten können elektronisch ge-
führt werden. Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen bestimmen jeweils für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den 
Zeitpunkt, von dem an die Akten elektro-
nisch geführt werden. Sie können die Ein-
führung der elektronischen Aktenführung 
dabei auf einzelne Gerichte oder Behörden 
oder auf allgemein bestimmte Verfahren 
beschränken und bestimmen, dass Akten, 
die in Papierform angelegt wurden, auch 
nach Einführung der elektronischen Akten-
führung in Papierform weitergeführt wer-
den; wird von der Beschränkungsmöglich-
keit Gebrauch gemacht, kann in der 
Rechtsverordnung bestimmt werden, dass 
durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich 
bekanntzumachen ist, geregelt wird, in wel-
chen Verfahren die Akten elektronisch zu 
führen sind. Die Ermächtigung kann durch 
Rechtsverordnung auf die zuständigen 
Bundes- oder Landesministerien übertra-
gen werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (1a) Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können je-
weils für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Akten, die vor dem 1. Januar 2026 in 
Papierform angelegt wurden, ab ei-
nem bestimmten Stichtag oder Er-
eignis in elektronischer Form wei-
tergeführt werden. Die Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung be-
darf nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. Die Ermächtigung kann 
durch Rechtsverordnung auf die zu-
ständigen Bundes- oder Landesmi-
nisterien übertragen werden. 
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 (1b) Dokumente und Akten-
teile, die nach den Verschlusssa-
chenanweisungen des Bundes oder 
der Länder als Verschlusssache hö-
her als VS-NUR FÜR DEN DIENST-
GEBRAUCH eingestuft sind, dürfen 
bis zum 31. Dezember 2035 in Pa-
pierform erstellt, geführt und über-
mittelt werden. Die für die Handha-
bung von Verschlusssachen gelten-
den Geheimschutzvorschriften blei-
ben unberührt. 

 (1c) Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können je-
weils für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass 
Akten, die elektronisch angelegt 
wurden, ab einem bestimmten Er-
eignis bis zum 31. Dezember 2025 in 
Papierform weitergeführt werden. 
Die Rechtsverordnung der Bundes-
regierung bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. Die Er-
mächtigung kann durch Rechtsver-
ordnung auf die zuständigen Bun-
des- oder Landesministerien über-
tragen werden. 

(2) Die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen bestimmen jeweils für ih-
ren Bereich durch Rechtsverordnung die 
für die elektronische Aktenführung gelten-
den organisatorischen und dem Stand der 
Technik entsprechenden technischen Rah-
menbedingungen einschließlich der einzu-
haltenden Anforderungen des Datenschut-
zes, der Datensicherheit und der Barriere-
freiheit. Sie können die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die zuständi-
gen Bundes- oder Landesministerien über-
tragen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die für die Übermittlung 
elektronischer Akten zwischen Behörden 
und Gerichten geltenden Standards. Sie 
kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes auf die zuständigen Bundesministerien 
übertragen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Behörden im Sinne dieses Ab-
schnitts sind die Staatsanwaltschaften und 
Verwaltungsbehörden einschließlich der 
Vollstreckungsbehörden sowie die Behör-
den des Polizeidienstes, soweit diese Auf-
gaben im Bußgeldverfahren wahrnehmen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Einführungsgesetz zum Han-
delsgesetzbuch 

Einführungsgesetz zum Han-
delsgesetzbuch 

( - HGBEG) 
vom: 10.05.1897 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 7 Abs. 7 G v. 
31.10.2022 I 1966 

Änderung durch Art. 2 G v. 
19.6.2023 I Nr. 154 

( - HGBEG) 
vom: 10.05.1897 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 7 Abs. 7 G v. 
31.10.2022 I 1966 

Änderung durch Art. 2 G v. 
19.6.2023 I Nr. 154 

 …  [ e i n s e t z e n :  n ä c h s t e r  
b e i  d e r  V e r k ü n d u n g  f r e i e r  

A b s c h n i t t  m i t  Z ä h l b e -
z e i c h n u n g ] .  A b s c h n i t t  

 Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t  z u m  
G e s e t z  z u r  E i n f ü h r u n g  d e r  

e l e k t r o n i s c h e n  A k t e  i n  
d e r  J u s t i z  u n d  z u r  w e i t e -
r e n  F ö r d e r u n g  d e s  e l e k t -

r o n i s c h e n  R e c h t s v e r k e h r s  

 A r t i k e l  …  [ e i n s e t z e n :  
n ä c h s t e r  b e i  d e r  V e r k ü n -

d u n g  f r e i e r  A r t i k e l  m i t  
Z ä h l b e z e i c h n u n g ]  

 Dokumente und Aktenteile, die nach 
den Verschlusssachenanweisungen des 
Bundes oder der Länder als Verschluss-
sache höher als VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH eingestuft sind, dür-
fen bis zum 31. Dezember 2035 abwei-
chend von § 335 Absatz 2a des Handels-
gesetzbuchs in Papierform erstellt, ge-
führt und übermittelt werden. Die für die 
Handhabung von Verschlusssachen gel-
tenden Geheimschutzvorschriften blei-
ben unberührt. 



 - 1 -  

Geltendes Recht RefE 

Zivilprozessordnung Zivilprozessordnung 

( - ZPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 19 G v. 
22.2.2023 I Nr. 51 

( - ZPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 19 G v. 
22.2.2023 I Nr. 51 

§ 130a § 130a 

Elektronisches Dokument; Verord-
nungsermächtigung 

Elektronisches Dokument; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und de-
ren Anlagen, schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen der Parteien sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aus-
sagen, Gutachten, Übersetzungen und Er-
klärungen Dritter können nach Maßgabe 
der folgenden Absätze als elektronische 
Dokumente bei Gericht eingereicht werden. 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und de-
ren Anlagen, schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen der Parteien sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aus-
sagen, Gutachten, Übersetzungen, An-
träge und Erklärungen Dritter können nach 
Maßgabe der folgenden Absätze als elekt-
ronische Dokumente bei Gericht einge-
reicht werden. 

(2) Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates technische Rahmenbe-
dingungen für die Übermittlung und die Eig-
nung zur Bearbeitung durch das Gericht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. 

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. Soll ein 
schriftlich einzureichender Antrag oder 
eine schriftlich einzureichende Erklä-
rung einer Partei oder eines Dritten als 
elektronisches Dokument eingereicht 
werden, so kann der unterschriebene 
Antrag oder die unterschriebene Erklä-
rung in ein elektronisches Dokument 
übertragen und durch den Bevollmäch-
tigten, den Vertreter oder den Beistand 
nach Satz 1 übermittelt werden. 
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(4) Sichere Übermittlungswege sind  (4) u n v e r ä n d e r t  

1. der Postfach- und Versanddienst eines 
De-Mail-Kontos, wenn der Absender 
bei Versand der Nachricht sicher im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-
Mail-Gesetzes angemeldet ist und er 
sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestä-
tigen lässt, 

 

2. der Übermittlungsweg zwischen den 
besonderen elektronischen Anwalts-
postfächern nach den §§ 31a und 31b 
der Bundesrechtsanwaltsordnung oder 
einem entsprechenden, auf gesetzli-
cher Grundlage errichteten elektroni-
schen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 

 

3. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten Post-
fach einer Behörde oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des 
Gerichts, 

 

4. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten elektro-
nischen Postfach einer natürlichen o-
der juristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung und der elektro-
nischen Poststelle des Gerichts, 

 

5. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens genutzten Postfach- 
und Versanddienst eines Nutzerkontos 
im Sinne des § 2 Absatz 5 des Online-
zugangsgesetzes und der elektroni-
schen Poststelle des Gerichts, 

 

6. sonstige bundeseinheitliche Übermitt-
lungswege, die durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates festgelegt wer-
den, bei denen die Authentizität und In-
tegrität der Daten sowie die Barriere-
freiheit gewährleistet sind. 
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Das Nähere zu den Übermittlungswegen 
gemäß Satz 1 Nummer 3 bis 5 regelt die 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2. 

 

(5) Ein elektronisches Dokument ist 
eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten Einrichtung des Ge-
richts gespeichert ist. Dem Absender ist 
eine automatisierte Bestätigung über den 
Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ist ein elektronisches Dokument 
für das Gericht zur Bearbeitung nicht ge-
eignet, ist dies dem Absender unter Hin-
weis auf die Unwirksamkeit des Eingangs 
unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einrei-
chung eingegangen, sofern der Absender 
es unverzüglich in einer für das Gericht zur 
Bearbeitung geeigneten Form nachreicht 
und glaubhaft macht, dass es mit dem zu-
erst eingereichten Dokument inhaltlich 
übereinstimmt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 130e 

 Formfiktion 

 Ist eine empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung, die der schriftlichen 
oder der elektronischen Form be-
darf, in einem vorbereitenden 
Schriftsatz enthalten, der als elekt-
ronisches Dokument nach § 130a 
bei Gericht eingereicht und dem 
Empfänger zugestellt oder mitgeteilt 
wurde, so gilt die Willenserklärung 
als in schriftlicher oder elektroni-
scher Form zugegangen. 
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§ 298a § 298a 

Elektronische Akte; Verordnungser-
mächtigung 

Elektronische Akte; Verordnungser-
mächtigung 

(1) Die Prozessakten können elektro-
nisch geführt werden. Die Bundesregierung 
und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den 
Zeitpunkt, von dem an elektronische Akten 
geführt werden sowie die hierfür geltenden 
organisatorisch-technischen Rahmenbedin-
gungen für die Bildung, Führung und Auf-
bewahrung der elektronischen Akten. Die 
Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die Lan-
desjustizverwaltungen übertragen. Die Zu-
lassung der elektronischen Akte kann auf 
einzelne Gerichte oder Verfahren be-
schränkt werden; wird von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht, kann in der 
Rechtsverordnung bestimmt werden, dass 
durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich 
bekanntzumachen ist, geregelt wird, in wel-
chen Verfahren die Akten elektronisch zu 
führen sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Prozessakten werden ab dem 
1. Januar 2026 elektronisch geführt. Die 
Bundesregierung und die Landesregierun-
gen bestimmen jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung die organisatori-
schen und dem Stand der Technik entspre-
chenden technischen Rahmenbedingungen 
für die Bildung, Führung und Aufbewah-
rung der elektronischen Akten einschließ-
lich der einzuhaltenden Anforderungen der 
Barrierefreiheit. Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können jeweils für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass Akten, die in Papierform an-
gelegt wurden, in Papierform weitergeführt 
werden. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigungen nach den Sätzen 2 
und 3 durch Rechtsverordnung auf die für 
die Zivilgerichtsbarkeit zuständigen obers-
ten Landesbehörden übertragen. Die 
Rechtsverordnungen der Bundesregierung 
bedürfen nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Werden die Prozessakten elektro-
nisch geführt, sind in Papierform vorlie-
gende Schriftstücke und sonstige Unterla-
gen nach dem Stand der Technik zur Er-
setzung der Urschrift in ein elektronisches 
Dokument zu übertragen. Es ist sicherzu-
stellen, dass das elektronische Dokument 
mit den vorliegenden Schriftstücken und 
sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich 
übereinstimmt. Das elektronische Doku-
ment ist mit einem Übertragungsnachweis 
zu versehen, der das bei der Übertragung 
angewandte Verfahren und die bildliche 
und inhaltliche Übereinstimmung dokumen-
tiert. Wird ein von den verantwortenden 
Personen handschriftlich unterzeichnetes 
gerichtliches Schriftstück übertragen, ist 
der Übertragungsnachweis mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu ver-
sehen. Die in Papierform vorliegenden 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen 
können sechs Monate nach der Übertra-
gung vernichtet werden, sofern sie nicht 
rückgabepflichtig sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können jeweils für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass Akten, die vor dem 1. 
Januar 2026 in Papierform angelegt wur-
den, ab einem bestimmten Stichtag oder 
Ereignis in elektronischer Form weiter-
geführt werden. Die Rechtsverordnung 
der Bundesregierung bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrates. Die Lan-
desregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. 
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Gesetz, betreffend die Einfüh-
rung der Zivilprozeßordnung 

Gesetz, betreffend die Einfüh-
rung der Zivilprozeßordnung 

( - ZPOEG) 
vom: 30.01.1877 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 10.9.2021 

I 4147 

( - ZPOEG) 
vom: 30.01.1877 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 10.9.2021 

I 4147 

§ 43 § 43 

(weggefallen) Übergangsregelung zum Gesetz zur Ein-
führung der elektronischen Akte in der 
Justiz und zur weiteren Förderung des 

elektronischen Rechtsverkehrs; Verord-
nungsermächtigung 

  (1)  Dokumente und Aktenteile, die 
nach den Verschlusssachenanweisun-
gen des Bundes oder der Länder als 
Verschlusssache höher als VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft 
sind, dürfen bis zum 31. Dezember 2035 
abweichend von den §§ 130a bis 130d 
und 298a der Zivilprozessordnung in Pa-
pierform erstellt, geführt und übermittelt 
werden. Die für die Handhabung von 
Verschlusssachen geltenden Geheim-
schutzvorschriften bleiben unberührt. 

 (2) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können abweichend 
von § 298a der Zivilprozessordnung je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsver-
ordnung bestimmen, dass Akten, die 
elektronisch angelegt wurden, ab einem 
bestimmten Ereignis bis zum 31. De-
zember 2025 in Papierform weiterge-
führt werden. Die Rechtsverordnung der 
Bundesregierung bedarf nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. Die Lan-
desregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. 
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Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

( - FamFG) 
vom: 17.12.2008 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 9a G v. 
19.6.2023 I Nr. 155 

( - FamFG) 
vom: 17.12.2008 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 9a G v. 
19.6.2023 I Nr. 155 

§ 14 § 14 

Elektronische Akte; elektronisches Do-
kument; Verordnungsermächtigung 

Elektronische Akte; elektronisches Do-
kument; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Gerichtsakten können elektro-
nisch geführt werden. § 298a Absatz 2 der 
Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Anträge und Erklärungen der Be-
teiligten sowie schriftlich einzureichende 
Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Überset-
zungen und Erklärungen Dritter können als 
elektronisches Dokument übermittelt wer-
den. Für das elektronische Dokument gel-
ten § 130a der Zivilprozessordnung, auf 
dieser Grundlage erlassene Rechtsverord-
nungen sowie § 298 der Zivilprozessord-
nung entsprechend. 

(2) Anträge und Erklärungen der Be-
teiligten sowie schriftlich einzureichende 
Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Überset-
zungen, Anträge und Erklärungen Dritter 
können als elektronisches Dokument über-
mittelt werden. Für das elektronische Doku-
ment gelten § 130a der Zivilprozessord-
nung, auf dieser Grundlage erlassene 
Rechtsverordnungen sowie § 298 der Zivil-
prozessordnung entsprechend. 

(3) Für das gerichtliche elektronische 
Dokument gelten die §§ 130b und 298 der 
Zivilprozessordnung entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen bestimmen für ihren Be-
reich durch Rechtsverordnung den Zeit-
punkt, von dem an elektronische Akten ge-
führt werden können. Die Bundesregierung 
und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung die 
geltenden organisatorisch-technischen 
Rahmenbedingungen für die Bildung, Füh-
rung und Aufbewahrung der elektronischen 
Akten. Die Landesregierungen können die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
die jeweils zuständige oberste Landesbe-
hörde übertragen. Die Zulassung der elekt-
ronischen Akte kann auf einzelne Gerichte 
oder Verfahren beschränkt werden; wird 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
kann in der Rechtsverordnung bestimmt 
werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, 
die öffentlich bekanntzumachen ist, gere-
gelt wird, in welchen Verfahren die Akten 
elektronisch zu führen sind. Akten in Ver-
fahren gemäß § 151 Nummer 4 und § 271, 
die in Papierform angelegt wurden, können 
ab einem in der Rechtsverordnung be-
stimmten Zeitpunkt in elektronischer Form 
weitergeführt werden. 

(4) Die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen bestimmen für ihren Be-
reich durch Rechtsverordnung den Zeit-
punkt, von dem an elektronische Akten ge-
führt werden können. Die Bundesregierung 
und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung die 
geltenden organisatorisch-technischen 
Rahmenbedingungen für die Bildung, Füh-
rung und Aufbewahrung der elektronischen 
Akten. Die Landesregierungen können die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
die jeweils zuständige oberste Landesbe-
hörde übertragen. Die Zulassung der elekt-
ronischen Akte kann auf einzelne Gerichte 
oder Verfahren beschränkt werden; wird 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
kann in der Rechtsverordnung bestimmt 
werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, 
die öffentlich bekanntzumachen ist, gere-
gelt wird, in welchen Verfahren die Akten 
elektronisch zu führen sind. 

(4a) Die Gerichtsakten werden 
ab dem 1. Januar 2026 elektronisch ge-
führt. Die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen bestimmen jeweils für ih-
ren Bereich durch Rechtsverordnung die 
organisatorischen und dem Stand der 
Technik entsprechenden technischen Rah-
menbedingungen für die Bildung, Führung 
und Aufbewahrung der elektronischen Ak-
ten einschließlich der einzuhaltenden An-
forderungen der Barrierefreiheit. Die Bun-
desregierung und die Landesregierungen 
können jeweils für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass Akten, 
die in Papierform angelegt wurden, in Pa-
pierform oder in Verfahren gemäß § 151 
Nummer 4 und § 271 ab einem bestimmten 
Stichtag in elektronischer Form weiterge-
führt werden. Die Landesregierungen kön-
nen die Ermächtigungen nach den Sätzen 
2 und 3 durch Rechtsverordnung auf die für 
die Zivilgerichtsbarkeit zuständigen obers-
ten Landesbehörden übertragen. Die 
Rechtsverordnungen der Bundesregierung 
bedürfen nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. 

(4a) Die Gerichtsakten werden 
ab dem 1. Januar 2026 elektronisch ge-
führt. Die Bundesregierung und die Lan-
desregierungen bestimmen jeweils für ih-
ren Bereich durch Rechtsverordnung die 
organisatorischen und dem Stand der 
Technik entsprechenden technischen Rah-
menbedingungen für die Bildung, Führung 
und Aufbewahrung der elektronischen Ak-
ten einschließlich der einzuhaltenden An-
forderungen der Barrierefreiheit. Die Bun-
desregierung und die Landesregierungen 
können jeweils für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass Akten, 
die in Papierform angelegt wurden, in Pa-
pierform weitergeführt werden. Die Landes-
regierungen können die Ermächtigungen 
nach den Sätzen 2 und 3 durch Rechtsver-
ordnung auf die für die Zivilgerichtsbarkeit 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Rechtsverordnungen der 
Bundesregierung bedürfen nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. 
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(5) Sind die Gerichtsakten nach ord-
nungsgemäßen Grundsätzen zur Erset-
zung der Urschrift auf einen Bild- oder an-
deren Datenträger übertragen worden und 
liegt der schriftliche Nachweis darüber vor, 
dass die Wiedergabe mit der Urschrift 
übereinstimmt, so können Ausfertigungen, 
Auszüge und Abschriften von dem Bild- o-
der dem Datenträger erteilt werden. Auf der 
Urschrift anzubringende Vermerke werden 
in diesem Fall bei dem Nachweis ange-
bracht. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können jeweils für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass Akten, die vor dem 1. 
Januar 2026 in Papierform angelegt wur-
den, ab einem bestimmten Stichtag oder 
Ereignis in elektronischer Form weiter-
geführt werden. Die Rechtsverordnung 
der Bundesregierung bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrates. Die Er-
mächtigung kann durch Rechtsverord-
nung auf die jeweils zuständige oberste 
Landesbehörde übertragen werden. 

 (7) Dokumente und Aktenteile, die 
nach den Verschlusssachenanweisun-
gen des Bundes oder der Länder als 
Verschlusssache höher als VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft 
sind, dürfen bis zum 31. Dezember 2035 
in Papierform erstellt, geführt und über-
mittelt werden. Die für die Handhabung 
von Verschlusssachen geltenden Ge-
heimschutzvorschriften bleiben unbe-
rührt. 

 (8) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können jeweils für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass Akten, die elektro-
nisch angelegt wurden, ab einem be-
stimmten Ereignis bis zum 31. Dezem-
ber 2025 in Papierform weitergeführt 
werden. Die Rechtsverordnung der Bun-
desregierung bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. Die Ermächti-
gung kann durch Rechtsverordnung auf 
die auf die jeweils zuständige oberste 
Landesbehörde übertragen werden. 
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§ 41 § 41 

Bekanntgabe des Beschlusses Bekanntgabe des Beschlusses 

(1) Der Beschluss ist den Beteiligten 
bekannt zu geben. Ein anfechtbarer Be-
schluss ist demjenigen zuzustellen, dessen 
erklärtem Willen er nicht entspricht. 

(1) Der Beschluss wird den Beteilig-
ten in Abschrift bekannt gegeben; Aus-
fertigungen werden nur auf Antrag und 
nur in Papierform erteilt. Ein anfechtbarer 
Beschluss ist demjenigen zuzustellen, des-
sen erklärtem Willen er nicht entspricht. 

(2) Anwesenden kann der Beschluss 
auch durch Verlesen der Beschlussformel 
bekannt gegeben werden. Dies ist in den 
Akten zu vermerken. In diesem Fall ist die 
Begründung des Beschlusses unverzüglich 
nachzuholen. Der Beschluss ist im Fall des 
Satzes 1 auch schriftlich bekannt zu geben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein Beschluss, der die Genehmi-
gung eines Rechtsgeschäfts zum Gegen-
stand hat, ist auch demjenigen, für den das 
Rechtsgeschäft genehmigt wird, bekannt 
zu geben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen 

Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen 

( - IRG) 
vom: 23.12.1982 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6 G v. 
19.12.2022 I 2632 

( - IRG) 
vom: 23.12.1982 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6 G v. 
19.12.2022 I 2632 

§ 77a § 77a 

Elektronische Kommunikation und Ak-
tenführung 

Elektronische Kommunikation und Ak-
tenführung 

(1) Ist nach diesem Gesetz für die 
Leistung von Rechtshilfe die Einreichung 
schriftlicher Unterlagen einschließlich von 
Originalen oder beglaubigten Abschriften 
notwendig, können auch elektronische Do-
kumente vorgelegt werden, soweit dies 
durch Rechtsverordnung nach § 77b zuge-
lassen ist. Die elektronischen Dokumente 
sind mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur zu versehen und müssen für die 
Bearbeitung durch eine Behörde oder ein 
Gericht geeignet sein. Das Gleiche gilt für 
Erklärungen, Anträge oder Begründungen, 
die nach diesem Gesetz ausdrücklich 
schriftlich abzufassen oder zu unterzeich-
nen sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die qualifizierte elektronische Sig-
natur kann durch ein anderes sicheres Ver-
fahren ersetzt werden, das die Authentizität 
und die Integrität des übermittelten elektro-
nischen Dokuments sicherstellt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Ein elektronisches Dokument ist 
eingegangen, sobald die für den Empfang 
bestimmte Einrichtung der Behörde oder 
des Gerichts es aufgezeichnet hat. Ist ein 
übermitteltes elektronisches Dokument zur 
Bearbeitung nicht geeignet, ist dies dem 
Absender unter Angabe der geltenden 
technischen Rahmenbedingungen unver-
züglich mitzuteilen. Soweit nicht die elekt-
ronische Aktenführung nach Absatz 4 zu-
gelassen ist, ist von dem elektronischen 
Dokument unverzüglich ein Aktenauszug 
zu fertigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Verfahrensakten können elekt-
ronisch geführt werden, soweit dies durch 
Rechtsverordnung nach § 77b zugelassen 
ist. Schriftstücke und Gegenstände des Au-
genscheins (Urschriften), die zu den elekt-
ronisch geführten Akten eingereicht und für 
eine Übertragung geeignet sind, sind zur 
Ersetzung der Urschrift in ein elektroni-
sches Dokument zu übertragen, soweit die 
Rechtsverordnung nach § 77b nichts ande-
res bestimmt. Das elektronische Dokument 
muss den Vermerk enthalten, wann und 
durch wen die Urschrift übertragen worden 
ist. Die Urschriften sind bis zum Abschluss 
des Verfahrens so aufzubewahren, dass 
sie auf Anforderung innerhalb von einer 
Woche vorgelegt werden können. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ein nach Absatz 4 Satz 2 und 3 
hergestelltes elektronisches Dokument ist 
für das Verfahren zugrunde zu legen, so-
weit kein Anlass besteht, an der Überein-
stimmung mit der Urschrift zu zweifeln. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Enthält das nach Absatz 1 herge-
stellte elektronische Dokument zusätzlich 
zu dem Vermerk nach Absatz 4 Satz 3 ei-
nen mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehenen Vermerk darüber,  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. dass die Wiedergabe auf dem Bild-
schirm mit der Urschrift inhaltlich und 
bildlich übereinstimmt sowie 

 

2. ob die Urschrift bei der Übertragung 
als Original oder in Abschrift vorgele-
gen hat, 
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kann die Urschrift bereits vor Abschluss 
des Verfahrens vernichtet werden. Verfah-
rensinterne Erklärungen des Betroffenen 
und Dritter sowie ihnen beigefügte einfache 
Abschriften können unter den Vorausset-
zungen von Satz 1 vernichtet werden. 

 

(7) Im Übrigen gelten für die elektroni-
sche Kommunikation und die elektronische 
Aktenführung § 32 Absatz 1 Satz 3 zweiter 
Halbsatz und Absatz 2, § 32a Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 bis 5, Absatz 5 Satz 2 
und Absatz 6 Satz 2, § 32b Absatz 1 bis 4, 
§ 32c Satz 1 bis 4, § 32d Satz 1, § 32e Ab-
satz 2 bis 4, die §§ 32f sowie 497 der Straf-
prozessordnung sinngemäß. Abweichend 
von § 32b Absatz 1 Satz 2 der Strafpro-
zessordnung ist bei der automatisierten 
Herstellung eines zu signierenden elektro-
nischen Dokuments statt seiner die beglei-
tende Verfügung zu signieren. § 32c Satz 1 
gilt mit der Maßgabe, dass die Zustimmung 
des Bundesrates nicht erforderlich ist. 

(7) Im Übrigen gelten für die elektroni-
sche Kommunikation und die elektronische 
Aktenführung § 32 Absatz 1 Satz 3 zweiter 
Halbsatz und Absatz 2, § 32a Absatz 3 
und 4 Satz 1 Nummer 1 bis 5, Absatz 5 
Satz 2 und Absatz 6 Satz 2, § 32b Absatz 1 
bis 4, § 32c Satz 1 bis 4, § 32d Satz 1, § 
32e Absatz 2 bis 4, die §§ 32f und 497 der 
Strafprozessordnung sowie § 15 Absatz 1 
des Einführungsgesetzes zur Strafpro-
zessordnung sinngemäß. Abweichend 
von § 32b Absatz 1 Satz 2 der Strafpro-
zessordnung ist bei der automatisierten 
Herstellung eines zu signierenden elektro-
nischen Dokuments statt seiner die beglei-
tende Verfügung zu signieren. § 32c Satz 1 
gilt mit der Maßgabe, dass die Zustimmung 
des Bundesrates nicht erforderlich ist. 

§ 77b § 77b 

Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz und die Landesre-
gierungen bestimmen für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung,  

Das Bundesministerium der Justiz und 
die Landesregierungen bestimmen für ih-
ren Bereich durch Rechtsverordnung,  

1. den Zeitpunkt, von dem an elektroni-
sche Dokumente nach § 77a Absatz 1 
eingereicht werden können, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die für die Übersendung der elektroni-
schen Dokumente nach § 77a Absatz 
2 notwendigen Signaturanforderungen 
und die für die Bearbeitung notwendige 
Form, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Zeitpunkt, von dem an Akten nach 
§ 77a Absatz 4 elektronisch geführt 
werden oder geführt werden können, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. die organisatorisch-technischen Rah-
menbedingungen für die Bildung, Füh-
rung und Aufbewahrung der elektro-
nisch geführten Akten einschließlich 
der Ausnahmen von der Ersetzung der 
Urschrift nach § 77a Absatz 4, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Urschriften, die abweichend von § 
77a Absatz 6 weiterhin aufzubewahren 
sind. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Die Landesregierungen können die Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
Die Zulassung der elektronischen Übermitt-
lung nach § 77a Absatz 1 kann auf ein-
zelne Gerichte und Behörden sowie auf 
einzelne Verfahren beschränkt werden. Die 
elektronische Aktenführung nach § 77a Ab-
satz 4 kann auf das Verfahren bei einzel-
nen Behörden oder auf Verfahrensab-
schnitte beschränkt werden. 

 

 (2) Das Bundesministerium der 
Justiz und die Landesregierungen kön-
nen jeweils für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung bestimmen, 

 1. dass Akten, die vor dem in Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 bezeichneten Zeit-
punkt in Papierform angelegt wur-
den, ab einem bestimmten Stichtag 
oder Ereignis in elektronischer 
Form weitergeführt werden und 

 2. dass Akten, die elektronisch ange-
legt wurden, ab einem bestimmten 
Ereignis in Papierform weitergeführt 
werden. 
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 (3) Die Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums der Justiz bedarf nicht 
der Zustimmung des Bundesrates. Die 
Landesregierungen können die Ermäch-
tigung durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 
Die Zulassung der elektronischen Über-
mittlung nach § 77a Absatz 1 kann auf 
einzelne Gerichte und Behörden sowie 
auf einzelne Verfahren beschränkt wer-
den. Die elektronische Aktenführung 
nach § 77a Absatz 4 kann auf das Ver-
fahren bei einzelnen Behörden oder auf 
Verfahrensabschnitte beschränkt wer-
den. 
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Arbeitsgerichtsgesetz Arbeitsgerichtsgesetz 

( - ArbGG) 
vom: 03.09.1953 - zuletzt geän-

dert durch Art. 3 Abs. 1 G v. 
4.1.2023 I Nr. 10 

( - ArbGG) 
vom: 03.09.1953 - zuletzt geän-

dert durch Art. 3 Abs. 1 G v. 
4.1.2023 I Nr. 10 

§ 46c § 46c 

Elektronisches Dokument; Verord-
nungsermächtigung 

Elektronisches Dokument; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und de-
ren Anlagen, schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen der Parteien sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aus-
sagen, Gutachten, Übersetzungen und Er-
klärungen Dritter können nach Maßgabe 
der folgenden Absätze als elektronische 
Dokumente bei Gericht eingereicht werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates technische Rahmenbe-
dingungen für die Übermittlung und die Eig-
nung zur Bearbeitung durch das Gericht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. 

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. Soll ein 
schriftlich einzureichender Antrag oder 
eine schriftlich einzureichende Erklä-
rung einer Partei oder eines Dritten als 
elektronisches Dokument eingereicht 
werden, so kann der unterschriebene 
Antrag oder die unterschriebene Erklä-
rung in ein elektronisches Dokument 
übertragen und durch den Bevollmäch-
tigten, den Vertreter oder den Beistand 
nach Satz 1 übermittelt werden. 
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(4) Sichere Übermittlungswege sind  (4) u n v e r ä n d e r t  

1. der Postfach- und Versanddienst eines 
De-Mail-Kontos, wenn der Absender 
bei Versand der Nachricht sicher im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-
Mail-Gesetzes angemeldet ist und er 
sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestä-
tigen lässt, 

 

2. der Übermittlungsweg zwischen den 
besonderen elektronischen Anwalts-
postfächern nach den §§ 31a und 31b 
der Bundesrechtsanwaltsordnung oder 
einem entsprechenden, auf gesetzli-
cher Grundlage errichteten elektroni-
schen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 

 

3. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten Post-
fach einer Behörde oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des 
Gerichts, 

 

4. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten elektro-
nischen Postfach einer natürlichen o-
der juristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung und der elektro-
nischen Poststelle des Gerichts, 

 

5. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens genutzten Postfach- 
und Versanddienst eines Nutzerkontos 
im Sinne des § 2 Absatz 5 des Online-
zugangsgesetzes und der elektroni-
schen Poststelle des Gerichts, 

 

6. sonstige bundeseinheitliche Übermitt-
lungswege, die durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates festgelegt wer-
den, bei denen die Authentizität und In-
tegrität der Daten sowie die Barriere-
freiheit gewährleistet sind. 
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Das Nähere zu den Übermittlungswegen 
gemäß Satz 1 Nummer 3 bis 5 regelt die 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2. 

 

(5) Ein elektronisches Dokument ist 
eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten Einrichtung des Ge-
richts gespeichert ist. Dem Absender ist 
eine automatisierte Bestätigung über den 
Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ist ein elektronisches Dokument 
für das Gericht zur Bearbeitung nicht ge-
eignet, ist dies dem Absender unter Hin-
weis auf die Unwirksamkeit des Eingangs 
unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einrei-
chung eingegangen, sofern der Absender 
es unverzüglich in einer für das Gericht zur 
Bearbeitung geeigneten Form nachreicht 
und glaubhaft macht, dass es mit dem zu-
erst eingereichten Dokument inhaltlich 
übereinstimmt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 46e § 46e 

Elektronische Akte; Verordnungser-
mächtigung 

Elektronische Akte; Verordnungser-
mächtigung 

(1) Die Prozessakten können elektro-
nisch geführt werden. Die Bundesregierung 
und die Landesregierungen bestimmen für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung den 
Zeitpunkt, von dem an elektronische Akten 
geführt werden sowie die hierfür geltenden 
organisatorisch-technischen Rahmenbedin-
gungen für die Bildung, Führung und Auf-
bewahrung der elektronischen Akten. Die 
Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die je-
weils zuständige oberste Landesbehörde 
übertragen. Die Zulassung der elektroni-
schen Akte kann auf einzelne Gerichte o-
der Verfahren beschränkt werden; wird von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
kann in der Rechtsverordnung bestimmt 
werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, 
die öffentlich bekanntzumachen ist, gere-
gelt wird, in welchen Verfahren die Akten 
elektronisch zu führen sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(1a) Die Prozessakten werden ab dem 
1. Januar 2026 elektronisch geführt. Die 
Bundesregierung und die Landesregierun-
gen bestimmen jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung die organisatori-
schen und dem Stand der Technik entspre-
chenden technischen Rahmenbedingungen 
für die Bildung, Führung und Aufbewah-
rung der elektronischen Akten einschließ-
lich der einzuhaltenden Anforderungen der 
Barrierefreiheit. Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können jeweils für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass Akten, die in Papierform an-
gelegt wurden, in Papierform weitergeführt 
werden. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigungen nach den Sätzen 2 
und 3 durch Rechtsverordnung auf die für 
die Arbeitsgerichtsbarkeit zuständigen 
obersten Landesbehörden übertragen. Die 
Rechtsverordnungen der Bundesregierung 
bedürfen nicht der Zustimmung des Bun-
desrates. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Werden die Prozessakten elektro-
nisch geführt, sind in Papierform vorlie-
gende Schriftstücke und sonstige Unterla-
gen nach dem Stand der Technik zur Er-
setzung der Urschrift in ein elektronisches 
Dokument zu übertragen. Es ist sicherzu-
stellen, dass das elektronische Dokument 
mit den vorliegenden Schriftstücken und 
sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich 
übereinstimmt. Das elektronische Doku-
ment ist mit einem Übertragungsnachweis 
zu versehen, der das bei der Übertragung 
angewandte Verfahren und die bildliche 
und inhaltliche Übereinstimmung dokumen-
tiert. Wird ein von den verantwortenden 
Personen handschriftlich unterzeichnetes 
gerichtliches Schriftstück übertragen, ist 
der Übertragungsnachweis mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu ver-
sehen. Die in Papierform vorliegenden 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen 
können sechs Monate nach der Übertra-
gung vernichtet werden, sofern sie nicht 
rückgabepflichtig sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  



 - 5 -  

Geltendes Recht RefE 

 (3) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können jeweils für 
ihren Bereich durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass Akten, die vor dem 1. 
Januar 2026 in Papierform angelegt wur-
den, ab einem bestimmten Stichtag oder 
Ereignis in elektronischer Form weiter-
geführt werden. Die Rechtsverordnung 
der Bundesregierung bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrates. Die Lan-
desregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die 
für die Arbeitsgerichtsbarkeit zuständi-
gen obersten Landesbehörden übertra-
gen. 

 

§ 46h 

 Formfiktion 

 Ist eine empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung, die der schriftlichen 
oder der elektronischen Form be-
darf, in einem vorbereitenden 
Schriftsatz enthalten, der als elekt-
ronisches Dokument nach § 46c bei 
Gericht eingereicht und dem Emp-
fänger zugestellt oder mitgeteilt 
wurde, so gilt die Willenserklärung 
als in schriftlicher oder elektroni-
scher Form zugegangen. 

§ 112 § 112 

Übergangsregelungen Übergangsregelungen; Verordnungser-
mächtigung 

(1) Für Beschlussverfahren nach § 2a 
Absatz 1 Nummer 4, die bis zum Ablauf 
des 15. August 2014 anhängig gemacht 
worden sind, gilt § 97 in der an diesem Tag 
geltenden Fassung bis zum Abschluss des 
Verfahrens durch einen rechtskräftigen Be-
schluss fort. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) § 43 des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz gilt ent-
sprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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 (3) Dokumente und Aktenteile, die 
nach den Verschlusssachenanweisun-
gen des Bundes oder der Länder als 
Verschlusssache höher als VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft 
sind, dürfen abweichend von den §§ 46c 
bis 46f bis zum 31. Dezember 2035 in 
Papierform erstellt, geführt und übermit-
telt werden. Die für die Handhabung von 
Verschlusssachen geltenden Geheim-
schutzvorschriften bleiben unberührt. 

 (4) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können abweichend 
von § 46e jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass Akten, die elektronisch angelegt 
wurden, ab einem bestimmten Ereignis 
bis zum 31. Dezember 2025 in Papier-
form weitergeführt werden. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
Die Ermächtigung kann durch Rechts-
verordnung auf die zuständigen Bun-
des- oder Landesministerien übertragen 
werden. 



 - 1 -  

Geltendes Recht RefE 

Sozialgerichtsgesetz Sozialgerichtsgesetz 

( - SGG) 
vom: 03.09.1953 - zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 19.6.2023 

I Nr. 155 

( - SGG) 
vom: 03.09.1953 - zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 19.6.2023 

I Nr. 155 

§ 65a § 65a 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und de-
ren Anlagen, schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen der Beteiligten so-
wie schriftlich einzureichende Auskünfte, 
Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und 
Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 6 als elektronische Doku-
mente bei Gericht eingereicht werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates technische Rahmenbe-
dingungen für die Übermittlung und die Eig-
nung zur Bearbeitung durch das Gericht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. 

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. Soll ein 
schriftlich einzureichender Antrag oder 
eine schriftlich einzureichende Erklä-
rung eines Beteiligten oder eines Dritten 
als elektronisches Dokument einge-
reicht werden, so kann der unterschrie-
bene Antrag oder die unterschriebene 
Erklärung in ein elektronisches Doku-
ment übertragen und durch den Bevoll-
mächtigten, den Vertreter oder den Bei-
stand nach Satz 1 übermittelt werden. 

(4) Sichere Übermittlungswege sind  (4) u n v e r ä n d e r t  
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1. der Postfach- und Versanddienst eines 
De-Mail-Kontos, wenn der Absender 
bei Versand der Nachricht sicher im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-
Mail-Gesetzes angemeldet ist und er 
sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestä-
tigen lässt, 

 

2. der Übermittlungsweg zwischen den 
besonderen elektronischen Anwalts-
postfächern nach den §§ 31a und 31b 
der Bundesrechtsanwaltsordnung oder 
einem entsprechenden, auf gesetzli-
cher Grundlage errichteten elektroni-
schen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 

 

3. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten Post-
fach einer Behörde oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des 
Gerichts, 

 

4. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten elektro-
nischen Postfach einer natürlichen o-
der juristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung und der elektro-
nischen Poststelle des Gerichts, 

 

5. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens genutzten Postfach- 
und Versanddienst eines Nutzerkontos 
im Sinne des § 2 Absatz 5 des Online-
zugangsgesetzes und der elektroni-
schen Poststelle des Gerichts, 

 

6. sonstige bundeseinheitliche Übermitt-
lungswege, die durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates festgelegt wer-
den, bei denen die Authentizität und In-
tegrität der Daten sowie die Barriere-
freiheit gewährleistet sind. 

 

Das Nähere zu den Übermittlungswegen 
gemäß Satz 1 Nummer 3 bis 5 regelt die 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2. 
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(5) Ein elektronisches Dokument ist 
eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten Einrichtung des Ge-
richts gespeichert ist. Dem Absender ist 
eine automatisierte Bestätigung über den 
Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes über die Bei-
fügung von Abschriften für die übrigen Be-
teiligten finden keine Anwendung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ist ein elektronisches Dokument 
für das Gericht zur Bearbeitung nicht ge-
eignet, ist dies dem Absender unter Hin-
weis auf die Unwirksamkeit des Eingangs 
unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einrei-
chung eingegangen, sofern der Absender 
es unverzüglich in einer für das Gericht zur 
Bearbeitung geeigneten Form nachreicht 
und glaubhaft macht, dass es mit dem zu-
erst eingereichten Dokument inhaltlich 
übereinstimmt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Soweit eine handschriftliche Unter-
zeichnung durch den Richter oder den Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Auf-
zeichnung als elektronisches Dokument, 
wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzu-
fügen und das Dokument mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen. 
Der in Satz 1 genannten Form genügt auch 
ein elektronisches Dokument, in welches 
das handschriftlich unterzeichnete Schrift-
stück gemäß § 65b Absatz 6 Satz 4 über-
tragen worden ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 65b § 65b 

(1) Die Prozessakten können elektro-
nisch geführt werden. Die Bundesregierung 
und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung den Zeitpunkt, von dem an die Pro-
zessakten elektronisch geführt werden. In 
der Rechtsverordnung sind die organisato-
risch-technischen Rahmenbedingungen für 
die Bildung, Führung und Verwahrung der 
elektronischen Akten festzulegen. Die Lan-
desregierungen können die Ermächtigung 
auf die für die Sozialgerichtsbarkeit zustän-
digen obersten Landesbehörden übertra-
gen. Die Zulassung der elektronischen 
Akte kann auf einzelne Gerichte oder Ver-
fahren beschränkt werden; wird von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, kann in der 
Rechtsverordnung bestimmt werden, dass 
durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich 
bekanntzumachen ist, geregelt wird, in wel-
chen Verfahren die Prozessakten elektro-
nisch zu führen sind. Die Rechtsverord-
nung der Bundesregierung bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrates. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Prozessakten werden ab dem 
1. Januar 2026 elektronisch geführt. Die 
Bundesregierung und die Landesregierun-
gen bestimmen jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung die organisatori-
schen und dem Stand der Technik entspre-
chenden technischen Rahmenbedingungen 
für die Bildung, Führung und Verwahrung 
der elektronischen Akten einschließlich der 
einzuhaltenden Anforderungen der Barrie-
refreiheit. Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können jeweils für ih-
ren Bereich durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass Akten, die in Papierform an-
gelegt wurden, in Papierform weitergeführt 
werden. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigungen nach den Sätzen 2 
und 3 auf die für die Sozialgerichtsbarkeit 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Rechtsverordnungen der 
Bundesregierung bedürfen nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. 

u n v e r ä n d e r t  
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 (1b) Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können jeweils 
für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung bestimmen, dass Akten, die vor 
dem 1. Januar 2026 in Papierform ange-
legt wurden, ab einem bestimmten 
Stichtag oder Ereignis in elektronischer 
Form weitergeführt werden. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
Die Ermächtigung kann durch Rechts-
verordnung auf die zuständige oberste 
Bundes- oder die für die Sozialgerichts-
barkeit zuständigen obersten Landesbe-
hörden übertragen werden. 

(2) Werden die Akten in Papierform 
geführt, ist von einem elektronischen Doku-
ment ein Ausdruck für die Akten zu ferti-
gen. Kann dies bei Anlagen zu vorbereiten-
den Schriftsätzen nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand erfolgen, so kann 
ein Ausdruck unterbleiben. Die Daten sind 
in diesem Fall dauerhaft zu speichern; der 
Speicherort ist aktenkundig zu machen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wird das elektronische Dokument 
auf einem sicheren Übermittlungsweg ein-
gereicht, so ist dies aktenkundig zu ma-
chen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ist das elektronische Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur versehen und nicht auf einem siche-
ren Übermittlungsweg eingereicht, muss 
der Ausdruck einen Vermerk darüber ent-
halten,  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. welches Ergebnis die Integritätsprü-
fung des Dokumentes ausweist, 

 

2. wen die Signaturprüfung als Inhaber 
der Signatur ausweist, 

 

3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung 
für die Anbringung der Signatur aus-
weist. 

 

(5) Ein eingereichtes elektronisches 
Dokument kann im Falle von Absatz 2 nach 
Ablauf von sechs Monaten gelöscht wer-
den. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Werden die Prozessakten elektro-
nisch geführt, sind in Papierform vorlie-
gende Schriftstücke und sonstige Unterla-
gen nach dem Stand der Technik zur Er-
setzung der Urschrift in ein elektronisches 
Dokument zu übertragen. Es ist sicherzu-
stellen, dass das elektronische Dokument 
mit den vorliegenden Schriftstücken und 
sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich 
übereinstimmt. Das elektronische Doku-
ment ist mit einem Übertragungsnachweis 
zu versehen, der das bei der Übertragung 
angewandte Verfahren und die bildliche 
und inhaltliche Übereinstimmung dokumen-
tiert. Wird ein von den verantwortenden 
Personen handschriftlich unterzeichnetes 
gerichtliches Schriftstück übertragen, ist 
der Übertragungsnachweis mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu ver-
sehen. Die in Papierform vorliegenden 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen 
können sechs Monate nach der Übertra-
gung vernichtet werden, sofern sie nicht 
rückgabepflichtig sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 65e 

 Formfiktion 

 Ist eine empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung, die der schriftlichen 
oder der elektronischen Form be-
darf, in einem vorbereitenden 
Schriftsatz enthalten, der als elekt-
ronisches Dokument nach § 65a bei 
Gericht eingereicht und dem Emp-
fänger zugestellt oder mitgeteilt 
wurde, so gilt die Willenserklärung 
als in schriftlicher oder elektroni-
scher Form zugegangen. 



 - 7 -  

Geltendes Recht RefE 

§ 211 § 211§ 211 

(weggefallen) entfällt 

  (1) Dokumente und Aktenteile, die 
nach den Verschlusssachenanweisun-
gen des Bundes oder der Länder als 
Verschlusssache höher als VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft 
sind, dürfen bis zum 31. Dezember 2035 
abweichend von den §§ 65a bis 65d in 
Papierform erstellt, geführt und übermit-
telt werden. Die für die Handhabung von 
Verschlusssachen geltenden Geheim-
schutzvorschriften bleiben unberührt. 

 (2) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können abweichend 
von § 65b jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass Akten, die elektronisch angelegt 
wurden, ab einem bestimmten Ereignis 
bis zum 31. Dezember 2025 in Papier-
form weitergeführt werden. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
Die Ermächtigung kann durch Rechts-
verordnung auf die zuständige oberste 
Bundes- oder die für die Sozialgerichts-
barkeit zuständigen obersten Landesbe-
hörden übertragen werden. 
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Verwaltungsgerichtsordnung Verwaltungsgerichtsordnung 

( - VwGO) 
vom: 21.01.1960 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 14.3.2023 

I Nr. 71 

( - VwGO) 
vom: 21.01.1960 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 14.3.2023 

I Nr. 71 

§ 55a § 55a 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und de-
ren Anlagen, schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen der Beteiligten so-
wie schriftlich einzureichende Auskünfte, 
Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und 
Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 6 als elektronische Doku-
mente bei Gericht eingereicht werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates technische Rahmenbe-
dingungen für die Übermittlung und die Eig-
nung zur Bearbeitung durch das Gericht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. 

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. Soll ein 
schriftlich einzureichender Antrag oder 
eine schriftlich einzureichende Erklä-
rung eines Beteiligten oder eines Dritten 
als elektronisches Dokument einge-
reicht werden, so kann der unterschrie-
bene Antrag oder die unterschriebene 
Erklärung in ein elektronisches Doku-
ment übertragen und durch den Bevoll-
mächtigten, den Vertreter oder den Bei-
stand nach Satz 1 übermittelt werden. 

(4) Sichere Übermittlungswege sind  (4) u n v e r ä n d e r t  
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1. der Postfach- und Versanddienst eines 
De-Mail-Kontos, wenn der Absender 
bei Versand der Nachricht sicher im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-
Mail-Gesetzes angemeldet ist und er 
sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestä-
tigen lässt, 

 

2. der Übermittlungsweg zwischen den 
besonderen elektronischen Anwalts-
postfächern nach den §§ 31a und 31b 
der Bundesrechtsanwaltsordnung oder 
einem entsprechenden, auf gesetzli-
cher Grundlage errichteten elektroni-
schen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 

 

3. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten Post-
fach einer Behörde oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des 
Gerichts, 

 

4. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten elektro-
nischen Postfach einer natürlichen o-
der juristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung und der elektro-
nischen Poststelle des Gerichts, 

 

5. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens genutzten Postfach- 
und Versanddienst eines Nutzerkontos 
im Sinne des § 2 Absatz 5 des Online-
zugangsgesetzes und der elektroni-
schen Poststelle des Gerichts, 

 

6. sonstige bundeseinheitliche Übermitt-
lungswege, die durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates festgelegt wer-
den, bei denen die Authentizität und In-
tegrität der Daten sowie die Barriere-
freiheit gewährleistet sind. 

 

Das Nähere zu den Übermittlungswegen 
gemäß Satz 1 Nummer 3 bis 5 regelt die 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2. 
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(5) Ein elektronisches Dokument ist 
eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten Einrichtung des Ge-
richts gespeichert ist. Dem Absender ist 
eine automatisierte Bestätigung über den 
Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes über die Bei-
fügung von Abschriften für die übrigen Be-
teiligten finden keine Anwendung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ist ein elektronisches Dokument 
für das Gericht zur Bearbeitung nicht ge-
eignet, ist dies dem Absender unter Hin-
weis auf die Unwirksamkeit des Eingangs 
unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einrei-
chung eingegangen, sofern der Absender 
es unverzüglich in einer für das Gericht zur 
Bearbeitung geeigneten Form nachreicht 
und glaubhaft macht, dass es mit dem zu-
erst eingereichten Dokument inhaltlich 
übereinstimmt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Soweit eine handschriftliche Unter-
zeichnung durch den Richter oder den Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Auf-
zeichnung als elektronisches Dokument, 
wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzu-
fügen und das Dokument mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen. 
Der in Satz 1 genannten Form genügt auch 
ein elektronisches Dokument, in welches 
das handschriftlich unterzeichnete Schrift-
stück gemäß § 55b Absatz 6 Satz 4 über-
tragen worden ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 55b § 55b 

(1) Die Prozessakten können elektro-
nisch geführt werden. Die Bundesregierung 
und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung den Zeitpunkt, von dem an die Pro-
zessakten elektronisch geführt werden. In 
der Rechtsverordnung sind die organisato-
risch-technischen Rahmenbedingungen für 
die Bildung, Führung und Verwahrung der 
elektronischen Akten festzulegen. Die Lan-
desregierungen können die Ermächtigung 
auf die für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Zulassung der elektroni-
schen Akte kann auf einzelne Gerichte o-
der Verfahren beschränkt werden; wird von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
kann in der Rechtsverordnung bestimmt 
werden, dass durch Verwaltungsvorschrift, 
die öffentlich bekanntzumachen ist, gere-
gelt wird, in welchen Verfahren die Pro-
zessakten elektronisch zu führen sind. Die 
Rechtsverordnung der Bundesregierung 
bedarf nicht der Zustimmung des Bundes-
rates. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Prozessakten werden ab dem 
1. Januar 2026 elektronisch geführt. Die 
Bundesregierung und die Landesregierun-
gen bestimmen jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung die organisatori-
schen und dem Stand der Technik entspre-
chenden technischen Rahmenbedingungen 
für die Bildung, Führung und Verwahrung 
der elektronischen Akten einschließlich der 
einzuhaltenden Anforderungen der Barrie-
refreiheit. Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können jeweils für ih-
ren Bereich durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass Akten, die in Papierform an-
gelegt wurden, in Papierform weitergeführt 
werden. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigungen nach den Sätzen 2 
und 3 auf die für die Verwaltungsgerichts-
barkeit zuständigen obersten Landesbehör-
den übertragen. Die Rechtsverordnungen 
der Bundesregierung bedürfen nicht der 
Zustimmung des Bundesrates. 

u n v e r ä n d e r t  
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 (1b) Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können jeweils 
für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung bestimmen, dass Akten, die vor 
dem 1. Januar 2026 in Papierform ange-
legt wurden, ab einem bestimmten 
Stichtag oder Ereignis in elektronischer 
Form weitergeführt werden. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
Die Ermächtigung kann durch Rechts-
verordnung auf die zuständige oberste 
Bundes- oder die für die Verwaltungsge-
richtsbarkeit zuständigen obersten Lan-
desbehörden übertragen werden. 

(2) Werden die Akten in Papierform 
geführt, ist von einem elektronischen Doku-
ment ein Ausdruck für die Akten zu ferti-
gen. Kann dies bei Anlagen zu vorbereiten-
den Schriftsätzen nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand erfolgen, so kann 
ein Ausdruck unterbleiben. Die Daten sind 
in diesem Fall dauerhaft zu speichern; der 
Speicherort ist aktenkundig zu machen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wird das elektronische Dokument 
auf einem sicheren Übermittlungsweg ein-
gereicht, so ist dies aktenkundig zu ma-
chen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ist das elektronische Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur versehen und nicht auf einem siche-
ren Übermittlungsweg eingereicht, muss 
der Ausdruck einen Vermerk darüber ent-
halten,  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. welches Ergebnis die Integritätsprü-
fung des Dokumentes ausweist, 

 

2. wen die Signaturprüfung als Inhaber 
der Signatur ausweist, 

 

3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung 
für die Anbringung der Signatur aus-
weist. 

 

(5) Ein eingereichtes elektronisches 
Dokument kann im Falle von Absatz 2 nach 
Ablauf von sechs Monaten gelöscht wer-
den. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Werden die Prozessakten elektro-
nisch geführt, sind in Papierform vorlie-
gende Schriftstücke und sonstige Unterla-
gen nach dem Stand der Technik zur Er-
setzung der Urschrift in ein elektronisches 
Dokument zu übertragen. Es ist sicherzu-
stellen, dass das elektronische Dokument 
mit den vorliegenden Schriftstücken und 
sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich 
übereinstimmt. Das elektronische Doku-
ment ist mit einem Übertragungsnachweis 
zu versehen, der das bei der Übertragung 
angewandte Verfahren und die bildliche 
und inhaltliche Übereinstimmung dokumen-
tiert. Wird ein von den verantwortenden 
Personen handschriftlich unterzeichnetes 
gerichtliches Schriftstück übertragen, ist 
der Übertragungsnachweis mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu ver-
sehen. Die in Papierform vorliegenden 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen 
können sechs Monate nach der Übertra-
gung vernichtet werden, sofern sie nicht 
rückgabepflichtig sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 55e 

 Formfiktion 

 Ist eine empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung, die der schriftlichen 
oder der elektronischen Form be-
darf, in einem vorbereitenden 
Schriftsatz enthalten, der als elekt-
ronisches Dokument nach § 55a bei 
Gericht eingereicht und dem Emp-
fänger zugestellt oder mitgeteilt 
wurde, so gilt die Willenserklärung 
als in schriftlicher oder elektroni-
scher Form zugegangen. 
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§ 177 § 177§ 177 

(weggefallen) entfällt 

  (1) Dokumente und Aktenteile, die 
nach den Verschlusssachenanweisun-
gen des Bundes oder der Länder als 
Verschlusssache höher als VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft 
sind, dürfen bis zum 31. Dezember 2035 
abweichend von den §§ 55a bis 55d in 
Papierform erstellt, geführt und übermit-
telt werden. Die für die Handhabung von 
Verschlusssachen geltenden Geheim-
schutzvorschriften bleiben unberührt. 

 (2) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können abweichend 
von § 55b jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass Akten, die elektronisch angelegt 
wurden, ab einem bestimmten Ereignis 
bis zum 31. Dezember 2025 in Papier-
form weitergeführt werden. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
Die Ermächtigung kann durch Rechts-
verordnung auf die zuständige oberste 
Bundes- oder die für die Verwaltungsge-
richtsbarkeit zuständigen obersten Lan-
desbehörden übertragen werden. 
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Finanzgerichtsordnung Finanzgerichtsordnung 

( - FGO) 
vom: 06.10.1965 - zuletzt geän-
dert durch Art. 13 Abs. 3 G v. 

10.3.2023 I Nr. 64 

( - FGO) 
vom: 06.10.1965 - zuletzt geän-
dert durch Art. 13 Abs. 3 G v. 

10.3.2023 I Nr. 64 

§ 52a § 52a 

(1) Vorbereitende Schriftsätze und de-
ren Anlagen, schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen der Beteiligten so-
wie schriftlich einzureichende Auskünfte, 
Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und 
Erklärungen Dritter können nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 6 als elektronische Doku-
mente bei Gericht eingereicht werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates technische Rahmenbe-
dingungen für die Übermittlung und die Eig-
nung zur Bearbeitung durch das Gericht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. 

(3) Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 
1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden 
Schriftsätzen beigefügt sind. Soll ein 
schriftlich einzureichender Antrag oder 
eine schriftlich einzureichende Erklä-
rung eines Beteiligten oder eines Dritten 
als elektronisches Dokument einge-
reicht werden, so kann der unterschrie-
bene Antrag oder die unterschriebene 
Erklärung in ein elektronisches Doku-
ment übertragen und durch den Bevoll-
mächtigten, den Vertreter oder den Bei-
stand nach Satz 1 übermittelt werden. 

(4) Sichere Übermittlungswege sind  (4) u n v e r ä n d e r t  
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1. der Postfach- und Versanddienst eines 
De-Mail-Kontos, wenn der Absender 
bei Versand der Nachricht sicher im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-
Mail-Gesetzes angemeldet ist und er 
sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestä-
tigen lässt, 

 

2. der Übermittlungsweg zwischen den 
besonderen elektronischen Anwalts-
postfächern nach den §§ 31a und 31b 
der Bundesrechtsanwaltsordnung oder 
einem entsprechenden, auf gesetzli-
cher Grundlage errichteten elektroni-
schen Postfach und der elektronischen 
Poststelle des Gerichts, 

 

3. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten Post-
fach einer Behörde oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des 
Gerichts, 

 

4. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten elektro-
nischen Postfach einer natürlichen o-
der juristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung und der elektro-
nischen Poststelle des Gerichts, 

 

5. der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens genutzten Postfach- 
und Versanddienst eines Nutzerkontos 
im Sinne des § 2 Absatz 5 des Online-
zugangsgesetzes und der elektroni-
schen Poststelle des Gerichts, 

 

6. sonstige bundeseinheitliche Übermitt-
lungswege, die durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates festgelegt wer-
den, bei denen die Authentizität und In-
tegrität der Daten sowie die Barriere-
freiheit gewährleistet sind. 

 

Das Nähere zu den Übermittlungswegen 
gemäß Satz 1 Nummer 3 bis 5 regelt die 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2. 
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(5) Ein elektronisches Dokument ist 
eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten Einrichtung des Ge-
richts gespeichert ist. Dem Absender ist 
eine automatisierte Bestätigung über den 
Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes über die Bei-
fügung von Abschriften für die übrigen Be-
teiligten finden keine Anwendung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ist ein elektronisches Dokument 
für das Gericht zur Bearbeitung nicht ge-
eignet, ist dies dem Absender unter Hin-
weis auf die Unwirksamkeit des Eingangs 
unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einrei-
chung eingegangen, sofern der Absender 
es unverzüglich in einer für das Gericht zur 
Bearbeitung geeigneten Form nachreicht 
und glaubhaft macht, dass es mit dem zu-
erst eingereichten Dokument inhaltlich 
übereinstimmt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Soweit eine handschriftliche Unter-
zeichnung durch den Richter oder den Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle vorge-
schrieben ist, genügt dieser Form die Auf-
zeichnung als elektronisches Dokument, 
wenn die verantwortenden Personen am 
Ende des Dokuments ihren Namen hinzu-
fügen und das Dokument mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen. 
Der in Satz 1 genannten Form genügt auch 
ein elektronisches Dokument, in welches 
das handschriftlich unterzeichnete Schrift-
stück gemäß § 52b Absatz 6 Satz 4 über-
tragen worden ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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§ 52b § 52b 

(1) Die Prozessakten können elektro-
nisch geführt werden. Die Bundesregierung 
und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung den Zeitpunkt, von dem an die Pro-
zessakten elektronisch geführt werden. In 
der Rechtsverordnung sind die organisato-
risch-technischen Rahmenbedingungen für 
die Bildung, Führung und Verwahrung der 
elektronischen Akten festzulegen. Die Lan-
desregierungen können die Ermächtigung 
auf die für die Finanzgerichtsbarkeit zu-
ständigen obersten Landesbehörden über-
tragen. Die Zulassung der elektronischen 
Akte kann auf einzelne Gerichte oder Ver-
fahren beschränkt werden; wird von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, kann in der 
Rechtsverordnung bestimmt werden, dass 
durch Verwaltungsvorschrift, die öffentlich 
bekanntzumachen ist, geregelt wird, in wel-
chen Verfahren die Prozessakten elektro-
nisch zu führen sind. Die Rechtsverord-
nung der Bundesregierung bedarf nicht der 
Zustimmung des Bundesrates. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Prozessakten werden ab dem 
1. Januar 2026 elektronisch geführt. Die 
Bundesregierung und die Landesregierun-
gen bestimmen jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung die organisatori-
schen und dem Stand der Technik entspre-
chenden technischen Rahmenbedingungen 
für die Bildung, Führung und Verwahrung 
der elektronischen Akten einschließlich der 
einzuhaltenden Anforderungen der Barrie-
refreiheit. Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können jeweils für ih-
ren Bereich durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass Akten, die in Papierform an-
gelegt wurden, in Papierform weitergeführt 
werden. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigungen nach den Sätzen 2 
und 3 auf die für die Finanzgerichtsbarkeit 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Rechtsverordnungen der 
Bundesregierung bedürfen nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates. 

u n v e r ä n d e r t  
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 (1b) Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen können jeweils 
für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung bestimmen, dass Akten, die vor 
dem 1. Januar 2026 in Papierform ange-
legt wurden, ab einem bestimmten 
Stichtag oder Ereignis in elektronischer 
Form weitergeführt werden. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
Die Ermächtigung kann durch Rechts-
verordnung auf die zuständige oberste 
Bundes- oder die für die Finanzgerichts-
barkeit zuständigen obersten Landesbe-
hörden übertragen werden. 

(2) Werden die Akten in Papierform 
geführt, ist von einem elektronischen Doku-
ment ein Ausdruck für die Akten zu ferti-
gen. Kann dies bei Anlagen zu vorbereiten-
den Schriftsätzen nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand erfolgen, so kann 
ein Ausdruck unterbleiben. Die Daten sind 
in diesem Fall dauerhaft zu speichern; der 
Speicherort ist aktenkundig zu machen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ist das elektronische Dokument 
auf einem sicheren Übermittlungsweg ein-
gereicht, so ist dies aktenkundig zu ma-
chen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wird das elektronische Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur versehen und nicht auf einem siche-
ren Übermittlungsweg eingereicht, muss 
der Ausdruck einen Vermerk darüber ent-
halten,  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. welches Ergebnis die Integritätsprü-
fung des Dokumentes ausweist, 

 

2. wen die Signaturprüfung als Inhaber 
der Signatur ausweist, 

 

3. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung 
für die Anbringung der Signatur aus-
weist. 

 

(5) Ein eingereichtes elektronisches 
Dokument kann im Falle von Absatz 2 nach 
Ablauf von sechs Monaten gelöscht wer-
den. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Werden die Prozessakten elektro-
nisch geführt, sind in Papierform vorlie-
gende Schriftstücke und sonstige Unterla-
gen nach dem Stand der Technik zur Er-
setzung der Urschrift in ein elektronisches 
Dokument zu übertragen. Es ist sicherzu-
stellen, dass das elektronische Dokument 
mit den vorliegenden Schriftstücken und 
sonstigen Unterlagen bildlich und inhaltlich 
übereinstimmt. Das elektronische Doku-
ment ist mit einem Übertragungsnachweis 
zu versehen, der das bei der Übertragung 
angewandte Verfahren und die bildliche 
und inhaltliche Übereinstimmung dokumen-
tiert. Wird ein von den verantwortenden 
Personen handschriftlich unterzeichnetes 
gerichtliches Schriftstück übertragen, ist 
der Übertragungsnachweis mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu ver-
sehen. Die in Papierform vorliegenden 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen 
können sechs Monate nach der Übertra-
gung vernichtet werden, sofern sie nicht 
rückgabepflichtig sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 52e 

 Formfiktion 

 Ist eine empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung, die der schriftlichen 
oder der elektronischen Form be-
darf, in einem vorbereitenden 
Schriftsatz enthalten, der als elekt-
ronisches Dokument nach § 52a bei 
Gericht eingereicht und dem Emp-
fänger zugestellt oder mitgeteilt 
wurde, so gilt die Willenserklärung 
als in schriftlicher oder elektroni-
scher Form zugegangen. 
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§ 162 § 162§ 162 

(weggefallen) entfällt 

  (1) Dokumente und Aktenteile, die 
nach den Verschlusssachenanweisun-
gen des Bundes oder der Länder als 
Verschlusssache höher als VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft 
sind, dürfen bis zum 31. Dezember 2035 
abweichend von den §§ 52a bis 52d in 
Papierform erstellt, geführt und übermit-
telt werden. Die für die Handhabung von 
Verschlusssachen geltenden Geheim-
schutzvorschriften bleiben unberührt. 

 (2) Die Bundesregierung und die 
Landesregierungen können abweichend 
von § 52b jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass Akten, die elektronisch angelegt 
wurden, ab einem bestimmten Ereignis 
bis zum 31. Dezember 2025 in Papier-
form weitergeführt werden. Die Rechts-
verordnung der Bundesregierung bedarf 
nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
Die Ermächtigung kann durch Rechts-
verordnung auf die zuständige oberste 
Bundes- oder die für die Finanzgerichts-
barkeit zuständigen obersten Landesbe-
hörden übertragen werden. 
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Gerichtsverfassungsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz 

( - GVG) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G v. 
19.12.2022 I 2606 

( - GVG) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G v. 
19.12.2022 I 2606 

§ 191a § 191a 

(1) Eine blinde oder sehbehinderte 
Person kann Schriftsätze und andere Do-
kumente in einer für sie wahrnehmbaren 
Form bei Gericht einreichen. Sie kann nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 2 verlangen, dass ihr Schriftsätze und 
andere Dokumente eines gerichtlichen Ver-
fahrens barrierefrei zugänglich gemacht 
werden. Ist der blinden oder sehbehinder-
ten Person Akteneinsicht zu gewähren, 
kann sie verlangen, dass ihr die Aktenein-
sicht nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 barrierefrei gewährt wird. 
Ein Anspruch im Sinne der Sätze 1 bis 3 
steht auch einer blinden oder sehbehinder-
ten Person zu, die von einer anderen Per-
son mit der Wahrnehmung ihrer Rechte be-
auftragt oder hierfür bestellt worden ist. 
Auslagen für die barrierefreie Zugänglich-
machung nach diesen Vorschriften werden 
nicht erhoben. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz bestimmt durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, unter welchen Vo-
raussetzungen und in welcher Weise die in 
Absatz 1 genannten Dokumente und Doku-
mente, die von den Parteien zur Akte ge-
reicht werden, einer blinden oder sehbehin-
derten Person zugänglich gemacht werden, 
sowie ob und wie diese Person bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte mitzuwirken 
hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Elektronische Dokumente sind für 
blinde oder sehbehinderte Personen barrie-
refrei zu gestalten, soweit sie in Schriftzei-
chen wiedergegeben werden. Erfolgt die 
Übermittlung eines elektronischen Doku-
ments auf einem sicheren Übermittlungs-
weg, ist dieser barrierefrei auszugestalten. 
Sind elektronische Formulare eingeführt (§ 
130c der Zivilprozessordnung, § 14a des 
Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 46f des Ar-
beitsgerichtsgesetzes, § 65c des Sozialge-
richtsgesetzes, § 55c der Verwaltungsge-
richtsordnung, § 52c der Finanzgerichts-
ordnung), sind diese blinden oder sehbe-
hinderten Personen barrierefrei zugänglich 
zu machen. Dabei sind die Standards von 
§ 3 der Barrierefreie-Informationstechnik-
Verordnung vom 12. September 2011 
(BGBl. I S. 1843) in der jeweils geltenden 
Fassung maßgebend. 

(3) Elektronische Dokumente sind für 
blinde oder sehbehinderte Personen barrie-
refrei zu gestalten, soweit sie in Schriftzei-
chen wiedergegeben werden. Erfolgt die 
Übermittlung eines elektronischen Doku-
ments auf einem sicheren Übermittlungs-
weg, ist dieser barrierefrei auszugestalten. 
Sind elektronische Formulare eingeführt (§ 
130c der Zivilprozessordnung, § 32c der 
Strafprozessordnung, § 14a des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, § 46f des Arbeitsgerichts-
gesetzes, § 65c des Sozialgerichtsgeset-
zes, § 55c der Verwaltungsgerichtsord-
nung, § 52c der Finanzgerichtsordnung, § 
110b des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten), sind diese blinden oder sehbe-
hinderten Personen barrierefrei zugänglich 
zu machen. Dabei sind die Standards von 
§ 3 der Barrierefreie-Informationstechnik-
Verordnung vom 12. September 2011 
(BGBl. I S. 1843) in der jeweils geltenden 
Fassung maßgebend. 
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Gesetz über die Vergütung der 
Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte 

Gesetz über die Vergütung der 
Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte 

(Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz - RVG) 

vom: 05.05.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 

21.12.2022 I 2817; 2023 I Nr. 63 

(Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz - RVG) 

vom: 05.05.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 

21.12.2022 I 2817; 2023 I Nr. 63 

§ 10 § 10 

Berechnung Berechnung 

(1) Der Rechtsanwalt kann die Vergü-
tung nur aufgrund einer von ihm unter-
zeichneten und dem Auftraggeber mitge-
teilten Berechnung einfordern. Der Lauf der 
Verjährungsfrist ist von der Mitteilung der 
Berechnung nicht abhängig. 

(1) Der Rechtsanwalt kann die Vergü-
tung nur aufgrund einer dem Auftraggeber 
mitgeteilten Berechnung fordern; die Be-
rechnung bedarf der Textform. Der Lauf 
der Verjährungsfrist ist von der Mitteilung 
der Berechnung nicht abhängig. 

(2) In der Berechnung sind die Be-
träge der einzelnen Gebühren und Ausla-
gen, Vorschüsse, eine kurze Bezeichnung 
des jeweiligen Gebührentatbestands, die 
Bezeichnung der Auslagen sowie die ange-
wandten Nummern des Vergütungsver-
zeichnisses und bei Gebühren, die nach 
dem Gegenstandswert berechnet sind, 
auch dieser anzugeben. Bei Entgelten für 
Post- und Telekommunikationsdienstleis-
tungen genügt die Angabe des Gesamtbe-
trags. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat der Auftraggeber die Vergü-
tung gezahlt, ohne die Berechnung erhal-
ten zu haben, kann er die Mitteilung der 
Berechnung noch fordern, solange der 
Rechtsanwalt zur Aufbewahrung der Hand-
akten verpflichtet ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Insolvenzordnung Insolvenzordnung 

( - InsO) 
vom: 05.10.1994 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 11 G v. 
20.7.2022 I 1166 

( - InsO) 
vom: 05.10.1994 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 11 G v. 
20.7.2022 I 1166 

§ 5 § 5 

Verfahrensgrundsätze Verfahrensgrundsätze 

(1) Das Insolvenzgericht hat von Amts 
wegen alle Umstände zu ermitteln, die für 
das Insolvenzverfahren von Bedeutung 
sind. Es kann zu diesem Zweck insbeson-
dere Zeugen und Sachverständige verneh-
men. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Sind die Vermögensverhältnisse 
des Schuldners überschaubar und ist die 
Zahl der Gläubiger oder die Höhe der Ver-
bindlichkeiten gering, wird das Verfahren 
schriftlich durchgeführt. Das Insolvenzge-
richt kann anordnen, dass das Verfahren o-
der einzelne seiner Teile mündlich durch-
geführt werden, wenn dies zur Förderung 
des Verfahrensablaufs angezeigt ist. Es 
kann diese Anordnung jederzeit aufheben 
oder ändern. Die Anordnung, ihre Aufhe-
bung oder Abänderung sind öffentlich be-
kannt zu machen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Entscheidungen des Gerichts 
können ohne mündliche Verhandlung erge-
hen. Findet eine mündliche Verhandlung 
statt, so ist § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivil-
prozeßordnung nicht anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Tabellen und Verzeichnisse kön-
nen maschinell hergestellt und bearbeitet 
werden. Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen über die Führung der Ta-
bellen und Verzeichnisse, ihre elektroni-
sche Einreichung sowie die elektronische 
Einreichung der dazugehörigen Dokumente 
und deren Aufbewahrung zu treffen. Dabei 
können sie auch Vorgaben für die Daten-
formate der elektronischen Einreichung 
machen. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigung auf die Landesjustizver-
waltungen übertragen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Insolvenzverwalter sollen ein 
elektronisches Gläubigerinformationssys-
tem vorhalten, mit dem jedem Insolvenz-
gläubiger, der eine Forderung angemeldet 
hat, alle Entscheidungen des Insolvenzge-
richts, alle an das Insolvenzgericht über-
sandten Berichte, welche nicht ausschließ-
lich die Forderungen anderer Gläubiger be-
treffen, und alle die eigenen Forderungen 
betreffenden Unterlagen in einem gängigen 
Dateiformat zur Verfügung gestellt werden 
können. Hat der Schuldner im vorangegan-
genen Geschäftsjahr mindestens zwei der 
drei in § 22a Absatz 1 genannten Merk-
male erfüllt, muss der Insolvenzverwalter 
ein elektronisches Gläubigerinformations-
system vorhalten und die in Satz 1 genann-
ten Dokumente unverzüglich zum elektroni-
schen Abruf zur Verfügung stellen. Den 
Einsichtsberechtigten stellt der Verwalter 
die für den Zugang erforderlichen Daten 
unverzüglich zur Verfügung. 

(5) Insolvenzverwalter haben ein 
elektronisches Gläubigerinformationssys-
tem vorzuhalten und darin jedem Insol-
venzgläubiger, der eine Forderung ange-
meldet hat, alle Entscheidungen des Insol-
venzgerichts, alle an das Insolvenzgericht 
übersandten Berichte, welche nicht aus-
schließlich die Forderungen anderer Gläu-
biger betreffen, und alle die eigenen Forde-
rungen betreffenden Unterlagen in einem 
gängigen Dateiformat zum elektronischen 
Abruf zur Verfügung zu stellen. Über das 
Gläubigerinformationssystem müssen 
auch die der Zustellung nach § 8 Absatz 
3 unterliegenden Dokumente zugänglich 
sein. Der Insolvenzverwalter hat den 
Nutzungsberechtigten die für den Zugang 
erforderlichen Daten nach Eingang der 
Forderungsanmeldung oder der Zustim-
mung zur elektronischen Zustellung un-
verzüglich zur Verfügung zu stellen. 
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§ 8 § 8 

Zustellungen Zustellungen 

(1) Die Zustellungen erfolgen von 
Amts wegen, ohne dass es einer Beglaubi-
gung des zuzustellenden Schriftstücks be-
darf. Sie können dadurch bewirkt werden, 
dass das Schriftstück unter der Anschrift 
des Zustellungsadressaten zur Post gege-
ben wird; § 184 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 der 
Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Soll 
die Zustellung im Inland bewirkt werden, 
gilt das Schriftstück drei Tage nach Auf-
gabe zur Post als zugestellt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) An Personen, deren Aufenthalt un-
bekannt ist, wird nicht zugestellt. Haben sie 
einen zur Entgegennahme von Zustellun-
gen berechtigten Vertreter, so wird dem 
Vertreter zugestellt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Insolvenzgericht kann den In-
solvenzverwalter beauftragen, die Zustel-
lungen nach Absatz 1 durchzuführen. Zur 
Durchführung der Zustellung und zur Erfas-
sung in den Akten kann er sich Dritter, ins-
besondere auch eigenen Personals, bedie-
nen. Der Insolvenzverwalter hat die von 
ihm nach § 184 Abs. 2 Satz 4 der Zivilpro-
zessordnung angefertigten Vermerke un-
verzüglich zu den Gerichtsakten zu rei-
chen. 

(3) Das Insolvenzgericht kann den In-
solvenzverwalter beauftragen, die Zustel-
lungen nach Absatz 1 durchzuführen. Zur 
Durchführung der Zustellung und zur Erfas-
sung in den Akten kann er sich Dritter, ins-
besondere auch eigenen Personals, bedie-
nen. Die Zustellung kann auch elektro-
nisch nach Maßgabe des § 173 der Zivil-
prozessordnung erfolgen; in diesem Fall 
sind die Dokumente zugleich auch zum 
Abruf im elektronischen Gläubigerinfor-
mationssystem (§ 5 Absatz 5) zur Verfü-
gung zu stellen. Der Insolvenzverwalter 
hat die von ihm nach § 184 Abs. 2 Satz 4 
der Zivilprozessordnung angefertigten Ver-
merke unverzüglich zu den Gerichtsakten 
zu reichen. Im Fall des Satzes 3 hat er 
die Zustellnachweise unverzüglich zu 
den Gerichtsakten zu reichen. 
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§ 28 § 28 

Aufforderungen an die Gläubiger und 
die Schuldner 

Aufforderungen an die Gläubiger und 
die Schuldner 

(1) Im Eröffnungsbeschluß sind die 
Gläubiger aufzufordern, ihre Forderungen 
innerhalb einer bestimmten Frist unter Be-
achtung des § 174 beim Insolvenzverwalter 
anzumelden. Die Frist ist auf einen Zeit-
raum von mindestens zwei Wochen und 
höchstens drei Monaten festzusetzen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Eröffnungsbeschluß sind die 
Gläubiger aufzufordern, dem Verwalter un-
verzüglich mitzuteilen, welche Sicherungs-
rechte sie an beweglichen Sachen oder an 
Rechten des Schuldners in Anspruch neh-
men. Der Gegenstand, an dem das Siche-
rungsrecht beansprucht wird, die Art und 
der Entstehungsgrund des Sicherungs-
rechts sowie die gesicherte Forderung sind 
zu bezeichnen. Wer die Mitteilung schuld-
haft unterläßt oder verzögert, haftet für den 
daraus entstehenden Schaden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Im Eröffnungsbeschluß sind die 
Personen, die Verpflichtungen gegenüber 
dem Schuldner haben, aufzufordern, nicht 
mehr an den Schuldner zu leisten, sondern 
an den Verwalter. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Der Eröffnungsbeschluss hat 
den Hinweis darauf zu enthalten, dass 
Gläubiger, die elektronische Dokumente 
über sichere elektronische Übermitt-
lungswege (§ 130a der Zivilprozessord-
nung) empfangen können, unter Angabe 
des über einen solchen Weg erreichba-
ren Postfachs ihre Zustimmung zu elekt-
ronischen Zustellungen erklären kön-
nen. 
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§ 174 § 174 

Anmeldung der Forderungen Anmeldung der Forderungen 

(1) Die Insolvenzgläubiger haben ihre 
Forderungen schriftlich beim Insolvenzver-
walter anzumelden. Der Anmeldung sollen 
die Urkunden, aus denen sich die Forde-
rung ergibt, in Abdruck beigefügt werden. 
Zur Vertretung des Gläubigers im Verfah-
ren nach diesem Abschnitt sind auch Per-
sonen befugt, die Inkassodienstleistungen 
erbringen (registrierte Personen nach § 10 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes). 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Anmeldung sind der Grund 
und der Betrag der Forderung anzugeben 
sowie die Tatsachen, aus denen sich nach 
Einschätzung des Gläubigers ergibt, dass 
ihr eine vorsätzlich begangene unerlaubte 
Handlung, eine vorsätzliche pflichtwidrige 
Verletzung einer gesetzlichen Unterhalts-
pflicht oder eine Steuerstraftat des Schuld-
ners nach den §§ 370, 373 oder § 374 der 
Abgabenordnung zugrunde liegt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Forderungen nachrangiger 
Gläubiger sind nur anzumelden, soweit das 
Insolvenzgericht besonders zur Anmeldung 
dieser Forderungen auffordert. Bei der An-
meldung solcher Forderungen ist auf den 
Nachrang hinzuweisen und die dem Gläu-
biger zustehende Rangstelle zu bezeich-
nen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Anmeldung kann durch Über-
mittlung eines elektronischen Dokuments 
erfolgen, wenn der Insolvenzverwalter der 
Übermittlung elektronischer Dokumente 
ausdrücklich zugestimmt hat. Als Urkunde 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 kann in 
diesem Fall auch eine elektronische Rech-
nung übermittelt werden. Auf Verlangen 
des Insolvenzverwalters oder des Insol-
venzgerichts sind Ausdrucke, Abschriften 
oder Originale von Urkunden einzureichen. 

(4) Die Anmeldung kann durch Über-
mittlung eines elektronischen Dokuments 
erfolgen; der Insolvenzverwalter kann den 
Übermittlungsweg sowie ein gängiges 
Dateiformat für die Anmeldung festle-
gen. Als Urkunde im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 kann in diesem Fall auch eine elekt-
ronische Rechnung übermittelt werden. Auf 
Verlangen des Insolvenzverwalters oder 
des Insolvenzgerichts sind Ausdrucke, Ab-
schriften oder Originale von Urkunden ein-
zureichen. 
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Einführungsgesetz zur Insol-
venzordnung 

Einführungsgesetz zur Insol-
venzordnung 

( - EGInsO) 
vom: 05.10.1994 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 36 G v. 
10.8.2021 I 3436 

( - EGInsO) 
vom: 05.10.1994 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 36 G v. 
10.8.2021 I 3436 

 Artikel 103n 

 Überleitungsvorschrift zum Ge-
setz zur weiteren Digitalisierung 

der Justiz 

 (1) Auf Insolvenzverfahren, die vor 
dem 17. Juli 2024 eröffnet worden sind, 
sind § 5 Absatz 5, § 8 Absatz 3 und § 28 
Absatz 4 der Insolvenzordnung in der 
bis dahin geltenden Fassung weiter an-
zuwenden. 

 (2) § 174 Absatz 4 Satz 1 der Insol-
venzordnung in der ab dem 17. Juli 2024 
geltenden Fassung ist auch auf solche 
Insolvenzverfahren anzuwenden, die vor 
dem 17. Juli 2024 eröffnet worden sind. 
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Gesetz über den Stabilisie-
rungs- und Restrukturierungs-

rahmen für Unternehmen 

Gesetz über den Stabilisie-
rungs- und Restrukturierungs-

rahmen für Unternehmen 

(Unternehmensstabilisierungs- 
und -restrukturierungsgesetz - 

StaRUG) 
vom: 22.12.2020 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 12 G v. 
20.7.2022 I 1166 

(Unternehmensstabilisierungs- 
und -restrukturierungsgesetz - 

StaRUG) 
vom: 22.12.2020 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 12 G v. 
20.7.2022 I 1166 

§ 20 § 20 

Abstimmung im Rahmen einer Ver-
sammlung der Planbetroffenen 

Abstimmung im Rahmen einer Ver-
sammlung der Planbetroffenen 

(1) Der Schuldner kann den Restruk-
turierungsplan im Rahmen einer Versamm-
lung der Planbetroffenen zur Abstimmung 
stellen. Die Einberufung erfolgt schriftlich. 
Die Einberufungsfrist beträgt 14 Tage. 
Räumt der Schuldner die Möglichkeit einer 
elektronischen Teilnahme ein, beträgt die 
Frist sieben Tage. Der Einberufung ist der 
vollständige Restrukturierungsplan nebst 
Anlagen beizufügen. 

(1) Der Schuldner kann den Restruk-
turierungsplan im Rahmen einer Versamm-
lung der Planbetroffenen zur Abstimmung 
stellen. Die Einberufung erfolgt, sofern 
keine Formerleichterung vereinbart ist, 
schriftlich. Die Einberufungsfrist beträgt 14 
Tage. Räumt der Schuldner die Möglichkeit 
einer elektronischen Teilnahme ein, beträgt 
die Frist sieben Tage. Der Einberufung ist 
der vollständige Restrukturierungsplan 
nebst Anlagen beizufügen. 

(2) Das Planangebot kann vorsehen, 
dass Planbetroffene auch ohne Anwesen-
heit an dem Versammlungsort teilnehmen 
und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte 
ganz oder teilweise im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben können (elektroni-
sche Teilnahme). 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Den Vorsitz der Versammlung 
führt der Schuldner. Er hat jedem Planbe-
troffenen auf Verlangen Auskunft über den 
Restrukturierungsplan und die für die sach-
gemäße Beurteilung des Plans relevanten 
Verhältnisse sowie im Fall des § 2 Absatz 4 
Satz 1 jeder betroffenen Tochtergesell-
schaft zu erteilen. Planbetroffene haben 
das Recht, Vorschläge zur Abänderung 
des Plans zu unterbreiten. Die Vorschläge 
sind dem Schuldner mindestens einen Tag 
vor dem Beginn der Versammlung in Text-
form zugänglich zu machen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) In der Versammlung kann auch 
dann über den Plan abgestimmt werden, 
wenn dieser aufgrund der Erörterungen in 
der Versammlung inhaltlich in einzelnen 
Punkten abgeändert wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Jede Gruppe der Planbetroffenen 
stimmt gesondert ab. Im Übrigen legt der 
Schuldner die Modalitäten der Abstimmung 
fest. Üben Planbetroffene ihr Stimmrecht 
elektronisch aus, ist diesen der Zugang der 
elektronisch abgegebenen Stimme elektro-
nisch zu bestätigen. Die Stimmabgabe ist 
auch ohne Teilnahme an der Versammlung 
bis zum Ende der Abstimmung möglich. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 21 § 21 

Erörterung des Restrukturierungsplans Erörterung des Restrukturierungsplans 

(1) Findet eine Abstimmung im Rah-
men einer Versammlung der Planbetroffe-
nen nicht statt, ist unter den Voraussetzun-
gen des § 17 Absatz 3 auf Verlangen eines 
Planbetroffenen eine Versammlung der 
Planbetroffenen zur Erörterung des Plans 
abzuhalten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich. 
Die Frist zur Einberufung beträgt mindes-
tens 14 Tage. Räumt der Schuldner die 
Möglichkeit einer elektronischen Teilnahme 
ein, beträgt die Frist sieben Tage. 

(2) § 20 Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend.. Die Frist zur Einberufung be-
trägt mindestens 14 Tage. Räumt der 
Schuldner die Möglichkeit einer elektroni-
schen Teilnahme ein, beträgt die Frist sie-
ben Tage. 

(3) § 20 Absatz 3 gilt entsprechend. (3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Findet die Versammlung nach Ab-
lauf einer zur Planannahme gesetzten Frist 
statt, verlängert sich diese bis zum Ablauf 
des Tags der Versammlung oder bis zu 
dem Termin, den der Schuldner bis zum 
Ende der Versammlung bestimmt. Hatte 
sich ein Planbetroffener bereits zum Plana-
ngebot erklärt, entfällt die Bindung an diese 
Erklärung, wenn er sich binnen der verlän-
gerten Frist erneut erklärt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 41 § 41 

Zustellungen Zustellungen 

(1) Zustellungen erfolgen von Amts 
wegen, ohne dass es einer Beglaubigung 
des zuzustellenden Schriftstücks bedarf. 
Sie können dadurch bewirkt werden, dass 
das Schriftstück unter der Anschrift des Zu-
stellungsadressaten zur Post gegeben 
wird; § 184 Absatz 2 Satz 1, 2 und 4 der Zi-
vilprozessordnung gilt entsprechend. Soll 
die Zustellung im Inland bewirkt werden, 
gilt das Schriftstück drei Tage nach Auf-
gabe zur Post als zugestellt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) An Personen, deren Aufenthalt un-
bekannt ist, wird nicht zugestellt. Haben sie 
einen zur Entgegennahme von Zustellun-
gen berechtigten Vertreter, so wird dem 
Vertreter zugestellt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Beauftragt das Gericht den 
Schuldner mit der Zustellung, erfolgt diese 
nach Maßgabe der §§ 191 bis 194 der Zi-
vilprozessordnung. 

(3) Beauftragt das Gericht den 
Schuldner mit der Zustellung, erfolgt diese 
nach Maßgabe der §§ 191 bis 194 der Zi-
vilprozessordnung; § 173 der Zivilpro-
zessordnung bleibt unberührt. 
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§ 84 § 84 

Antrag und erste Entscheidung Antrag und erste Entscheidung 

(1) In Verfahren über Restrukturie-
rungssachen erfolgen öffentliche Bekannt-
machungen nur, wenn der Schuldner dies 
beantragt. Der Antrag ist vor der ersten 
Entscheidung in der Restrukturierungssa-
che zu stellen und kann nur bis zur ersten 
Entscheidung zurückgenommen werden. 
Auf den Antrag findet Artikel 102c § 5 des 
Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung 
entsprechende Anwendung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Hat der Schuldner beantragt, dass 
in den Verfahren in der Restrukturierungs-
sache öffentliche Bekanntmachungen erfol-
gen sollen, sind in der ersten Entschei-
dung, die in der Restrukturierungssache 
ergeht, anzugeben:  

(2) Hat der Schuldner beantragt, dass 
in den Verfahren in der Restrukturierungs-
sache öffentliche Bekanntmachungen erfol-
gen sollen, sind in der ersten Entschei-
dung, die in der Restrukturierungssache 
auf Antrag des Schuldners ergeht, anzu-
geben:  

1. die Gründe, auf denen die internatio-
nale Zuständigkeit des Gerichts beruht, 
sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ob die Zuständigkeit auf Artikel 3 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2015/848 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. Mai 
2015 über Insolvenzverfahren (ABl. L 
141 vom 5.6.2015, S. 19; L 349 vom 
21.12.2016, S. 6) in der jeweils gelten-
den Fassung beruht. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Öffentlich bekannt zu machen sind die in 
Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2015/848 genannten Angaben. Artikel 102c 
§ 4 des Einführungsgesetzes zur Insolven-
zordnung ist entsprechend anzuwenden. 

Auf Antrag des Schuldners stellt das 
Gericht in einem Beschluss seine inter-
nationale Zuständigkeit und die Art des 
Verfahrens fest. Artikel 102c § 4 des Ein-
führungsgesetzes zur Insolvenzordnung ist 
entsprechend anzuwenden. 
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§ 85 § 85 

Besondere Bestimmungen Besondere Bestimmungen 

(1) Öffentlich bekannt zu machen sind 
neben den in § 84 Absatz 2 Satz 2 genann-
ten Angaben:  

(1) Öffentlich bekannt zu machen sind 
die in Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2015/848 genannten Angaben. Arti-
kel 102c § 4 des Einführungsgesetzes 
zur Insolvenzordnung ist entsprechend 
anzuwenden. 

1. Ort und Zeit gerichtlicher Termine, entfällt 

2. die Bestellung und Abberufung eines 
Restrukturierungsbeauftragten, 

entfällt 

3. sämtliche gerichtliche Entscheidungen, 
die in der Restrukturierungssache er-
gehen. 

entfällt 

(2) Erfolgen öffentliche Bekanntma-
chungen nach Absatz 1, ist eine Zustellung 
von Ladungen zu Terminen gegenüber Ak-
tionären, Kommanditaktionären und Inha-
bern von Schuldverschreibungen nicht er-
forderlich. Handelt es sich bei dem Schuld-
ner um eine börsennotierte Aktiengesell-
schaft, findet § 121 Absatz 4a des Aktien-
gesetzes entsprechende Anwendung. 

(2) Des Weiteren sind öffentlich be-
kannt zu machen: 

 1. Ort und Zeit gerichtlicher Termine, 

 2. die Bestellung eines Restrukturie-
rungsbeauftragten, 

 3. die Entscheidungen des Restruktu-
rierungsgerichts nach § 37 Absatz 1 
und 2, 

 4. die Stabilisierungsanordnung nach 
§ 49 Absatz 1, wenn sich diese ge-
gen die Gesamtheit der Gläubiger 
richtet; wurde eine Stabilisierungs-
anordnung öffentlich bekannt ge-
macht, ist auch deren Aufhebung 
nach § 59 Absatz 1 oder Absatz 2 o-
der Beendigung nach § 59 Absatz 4 
öffentlich bekannt zu machen, 
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 5. die sonstigen Entscheidungen des 
Restrukturierungsgerichts nach § 72 
Absatz 4, § 81 Absatz 4 und 6, § 82 
Absatz 1 sowie § 93 Absatz 4, 

 6. der Verlust der Wirkungen der An-
zeige gemäß § 31 Absatz 4. 

 (3) Sobald eine Entscheidung, die 
eine von dem Restrukturierungsgericht 
öffentlich bekannt gemachte Entschei-
dung aufhebt oder abändert, Rechtskraft 
erlangt hat, hat das Restrukturierungs-
gericht auch die Aufhebung oder Abän-
derung der Entscheidung öffentlich be-
kannt zu machen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn das Beschwerdegericht 
gemäß § 66 Absatz 4 die aufschiebende 
Wirkung der Beschwerde gegen die Be-
stätigung des Restrukturierungsplans 
anordnet. 

 (4) Erfolgen öffentliche Bekanntma-
chungen nach den Absätzen 1 und 2, so 
ist eine Zustellung von Ladungen zu 
Terminen gegenüber Aktionären, Kom-
manditaktionären und Inhabern von 
Schuldverschreibungen nicht erforder-
lich. Handelt es sich bei dem Schuldner 
um eine börsennotierte Aktiengesell-
schaft, so ist § 121 Absatz 4a des Akti-
engesetzes entsprechend anzuwenden. 

§ 86 § 86 

Öffentliche Bekanntmachung; Verord-
nungsermächtigung 

Öffentliche Bekanntmachung; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung 
erfolgt durch eine zentrale und länderüber-
greifende Veröffentlichung im Internet; 
diese kann auszugsweise geschehen. Die 
Bekanntmachung gilt als bewirkt, sobald 
nach dem Tag der Veröffentlichung zwei 
weitere Tage verstrichen sind. 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung 
erfolgt durch eine zentrale und länderüber-
greifende Veröffentlichung im Internet*); 
diese kann auszugsweise geschehen. Die 
Bekanntmachung gilt als bewirkt, sobald 
nach dem Tag der Veröffentlichung zwei 
weitere Tage verstrichen sind. 

                                                
*) www.restrukturierungsbekanntmachung.de 
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(2) Das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Einzelheiten der zent-
ralen und länderübergreifenden Veröffentli-
chung im Internet zu regeln. Dabei sind ins-
besondere Löschungsfristen vorzusehen 
sowie Vorschriften, die sicherstellen, dass 
die Veröffentlichungen  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. unversehrt, vollständig, sachlich richtig 
und aktuell bleiben, 

 

2. jederzeit ihrem Ursprung nach zuge-
ordnet werden können. 

 

(3) Die öffentliche Bekanntmachung 
genügt zum Nachweis der Zustellung an 
alle Beteiligten, auch wenn dieses Gesetz 
neben ihr eine besondere Zustellung vor-
schreibt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über die Standards 
für die Übermittlung elektroni-
scher Akten zwischen Strafver-
folgungsbehörden und Gerich-

ten im Strafverfahren 

Verordnung über die Standards 
für die Übermittlung elektroni-
scher Akten zwischen Strafver-
folgungsbehörden und Gerich-

ten im Strafverfahren 

(Strafaktenübermittlungsver-
ordnung - StrafAktÜbV) 

vom: 14.04.2020 

(Strafaktenübermittlungsver-
ordnung - StrafAktÜbV) 

vom: 14.04.2020 

§ 5 § 5 

Ersatzmaßnahmen Ersatzmaßnahmen 

Ist aus technischen Gründen eine 
Übermittlung nach § 4 vorübergehend nicht 
möglich, so ist die Übermittlung der Akte 
auch auf andere Weise, etwa in Papierform 
oder auf einem physischen Datenträger 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 2, zulässig. Auf 
Anforderung ist die elektronische Akte 
nachzureichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) Können die nach § 5 Absatz 1 
Nummer 3 der Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung bekanntgemachten 
Höchstgrenzen für die Anzahl oder das 
Volumen elektronischer Dokumente 
nicht eingehalten werden, so ist die 
Übermittlung der Akte auch auf einem 
physischen Datenträger nach § 6 Absatz 
1 Nummer 2 zulässig. 

§ 6 § 6 

Bekanntmachung technischer Anforde-
rungen 

Bekanntmachung technischer Anforde-
rungen 

(1) Die Bundesregierung macht fol-
gende technische Anforderungen an die 
Übermittlung elektronischer Akten im Bun-
desanzeiger und auf der Internetseite 
www.justiz.de bekannt:  

(1) Die Bundesregierung macht fol-
gende technische Anforderungen an die 
Übermittlung elektronischer Akten im Bun-
desanzeiger und auf der Internetseite 
www.justiz.de bekannt:  
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1. die Definitions- oder Schemadateien, 
die bei der Übermittlung eines struktu-
rierten maschinenlesbaren Datensat-
zes im Format XML genutzt werden 
sollen; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die nach § 5 Satz 1 zulässigen physi-
schen Datenträger. 

2. die nach § 5 zulässigen physischen 
Datenträger. 

(2) Die technischen Anforderungen 
können mit einer Mindestgültigkeitsdauer 
und einem Ablaufdatum versehen werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über die Standards 
für die Erstellung elektroni-

scher Dokumente und für deren 
Übermittlung zwischen Straf-
verfolgungsbehörden und Ge-

richten 

Verordnung über die Standards 
für die Erstellung elektroni-

scher Dokumente und für deren 
Übermittlung zwischen Straf-
verfolgungsbehörden und Ge-

richten 

(Dokumentenerstellungs- und -
übermittlungsverordnung - Do-

kErstÜbV) 
vom: 28.02.2020 - Geändert 

durch Art. 10 G v. 25.6.2021 I 
2099 

(Dokumentenerstellungs- und -
übermittlungsverordnung - Do-

kErstÜbV) 
vom: 28.02.2020 - Geändert 

durch Art. 10 G v. 25.6.2021 I 
2099 

§ 6 § 6 

Ersatzmaßnahmen Ersatzmaßnahmen 

Ist aus technischen Gründen eine 
Übermittlung nach § 5 vorübergehend nicht 
möglich, so ist die Übermittlung auch auf 
andere Weise, etwa in Papierform oder auf 
einem physischen Datenträger nach § 7 
Absatz 1 Nummer 3, zulässig. Auf Anforde-
rung ist die elektronische Fassung des Do-
kuments oder Ermittlungsvorgangs nachzu-
reichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) Können die nach § 5 Absatz 1 
Nummer 3 der Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung bekanntgemachten 
Höchstgrenzen für die Anzahl oder das 
Volumen elektronischer Dokumente 
nicht eingehalten werden, so ist die 
Übermittlung der Akte auch auf einem 
physischen Datenträger nach § 6 Absatz 
1 Nummer 2 zulässig. 
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Verordnung über die Standards 
für die Übermittlung elektroni-
scher Akten zwischen Behör-

den und Gerichten im Bußgeld-
verfahren 

Verordnung über die Standards 
für die Übermittlung elektroni-
scher Akten zwischen Behör-

den und Gerichten im Bußgeld-
verfahren 

(Bußgeldaktenübermittlungs-
verordnung - BußAktÜbV) 

vom: 06.04.2020 

(Bußgeldaktenübermittlungs-
verordnung - BußAktÜbV) 

vom: 06.04.2020 

§ 5 § 5 

Ersatzmaßnahmen Ersatzmaßnahmen 

Ist aus technischen Gründen eine 
Übermittlung nach § 4 vorübergehend nicht 
möglich, so ist die Übermittlung der Akte 
auch auf andere Weise, etwa in Papierform 
oder auf einem physischen Datenträger 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 2, zulässig. Auf 
Anforderung ist die elektronische Akte 
nachzureichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) Können die nach § 5 Absatz 1 
Nummer 3 der Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung bekanntgemachten 
Höchstgrenzen für die Anzahl oder das 
Volumen elektronischer Dokumente 
nicht eingehalten werden, so ist die 
Übermittlung der Akte auch auf einem 
physischen Datenträger nach § 6 Absatz 
1 Nummer 2 zulässig. 

§ 6 § 6 

Bekanntmachung technischer Anforde-
rungen 

Bekanntmachung technischer Anforde-
rungen 

(1) Die Bundesregierung macht fol-
gende technische Anforderungen an die 
Übermittlung elektronischer Akten im Bun-
desanzeiger und auf der Internetseite 
www.justiz.de bekannt:  

(1) Die Bundesregierung macht fol-
gende technische Anforderungen an die 
Übermittlung elektronischer Akten im Bun-
desanzeiger und auf der Internetseite 
www.justiz.de bekannt:  
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1. die Definitions- oder Schemadateien, 
die bei der Übermittlung eines struktu-
rierten maschinenlesbaren Datensat-
zes im Format XML genutzt werden 
sollen; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die nach § 5 Satz 1 zulässigen physi-
schen Datenträger. 

2. die nach § 5 zulässigen physischen 
Datenträger. 

(2) Die technischen Anforderungen 
können mit einer Mindestgültigkeitsdauer 
und einem Ablaufdatum versehen werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über die Standards 
für die Übermittlung elektroni-
scher Akten zwischen Behör-
den und Gerichten in gerichtli-

chen Verfahren nach dem Straf-
vollzugsgesetz 

Verordnung über die Standards 
für die Übermittlung elektroni-
scher Akten zwischen Behör-
den und Gerichten in gerichtli-

chen Verfahren nach dem Straf-
vollzugsgesetz 

(Strafvollzugsgerichtsakten-
übermittlungsverordnung - 

StVollzGerAktÜbV) 
vom: 03.03.2020 

(Strafvollzugsgerichtsakten-
übermittlungsverordnung - 

StVollzGerAktÜbV) 
vom: 03.03.2020 

§ 5 § 5 

Ersatzmaßnahmen Ersatzmaßnahmen 

Ist aus technischen Gründen eine 
Übermittlung nach § 4 vorübergehend nicht 
möglich, so ist die Übermittlung der Akte 
auch auf andere Weise, etwa in Papierform 
oder auf einem physischen Datenträger 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 2, zulässig. Auf 
Anforderung ist die elektronische Akte 
nachzureichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) Können die nach § 5 Absatz 1 
Nummer 3 der Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung bekanntgemachten 
Höchstgrenzen für die Anzahl oder das 
Volumen elektronischer Dokumente 
nicht eingehalten werden, so ist die 
Übermittlung der Akte auch auf einem 
physischen Datenträger nach § 6 Absatz 
1 Nummer 2 zulässig. 

§ 6 § 6 

Bekanntmachung technischer Anforde-
rungen 

Bekanntmachung technischer Anforde-
rungen 

(1) Die Bundesregierung macht fol-
gende technische Anforderungen an die 
Übermittlung elektronischer Akten im Bun-
desanzeiger und auf der Internetseite 
www.justiz.de bekannt:  

(1) Die Bundesregierung macht fol-
gende technische Anforderungen an die 
Übermittlung elektronischer Akten im Bun-
desanzeiger und auf der Internetseite 
www.justiz.de bekannt:  
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1. die Definitions- oder Schemadateien, 
die bei der Übermittlung eines struktu-
rierten maschinenlesbaren Datensat-
zes im Format XML genutzt werden 
sollen; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die nach § 5 Satz 1 zulässigen physi-
schen Datenträger. 

2. die nach § 5 zulässigen physischen 
Datenträger. 

(2) Die technischen Anforderungen 
können mit einer Mindestgültigkeitsdauer 
und einem Ablaufdatum versehen werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen 

des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpost-

fach 

Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen 

des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpost-

fach 

(Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) 

vom: 24.11.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 5.10.2021 

I 4607 

(Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) 

vom: 24.11.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 5.10.2021 

I 4607 

§ 2 § 2 

Anforderungen an elektronische Doku-
mente 

Anforderungen an elektronische Doku-
mente 

(1) Das elektronische Dokument ist im 
Dateiformat PDF zu übermitteln. Wenn 
bildliche Darstellungen im Dateiformat PDF 
nicht verlustfrei wiedergegeben werden 
können, darf das elektronische Dokument 
zusätzlich im Dateiformat TIFF übermittelt 
werden. Die Dateiformate PDF und TIFF 
müssen den nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 
bekanntgemachten Versionen entspre-
chen. 

(1) Das elektronische Dokument ist im 
Dateiformat PDF zu übermitteln. Wenn 
bildliche Darstellungen im Dateiformat PDF 
nicht verlustfrei wiedergegeben werden 
können, darf das elektronische Dokument 
zusätzlich im Dateiformat TIFF übermittelt 
werden. Die Dateiformate PDF und TIFF 
sollen den nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 
bekanntgemachten Versionen entspre-
chen. 

(2) Das elektronische Dokument soll 
den nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 6 
bekanntgemachten technischen Standards 
entsprechen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Dem elektronischen Dokument soll 
ein strukturierter maschinenlesbarer Daten-
satz im Dateiformat XML beigefügt werden, 
der den nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 be-
kanntgemachten Definitions- oder Schema-
dateien entspricht und mindestens enthält:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Bezeichnung des Gerichts;  

2. sofern bekannt, das Aktenzeichen des 
Verfahrens; 
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3. die Bezeichnung der Parteien oder 
Verfahrensbeteiligten; 

 

4. die Angabe des Verfahrensgegenstan-
des; 

 

5. sofern bekannt, das Aktenzeichen ei-
nes denselben Verfahrensgegenstand 
betreffenden Verfahrens und die Be-
zeichnung der die Akten führenden 
Stelle. 

 

§ 11 § 11 

Identifizierung und Authentisierung des 
Postfachinhabers 

Identifizierung und Authentisierung des 
Postfachinhabers 

(1) Die Länder oder mehrere Länder 
gemeinsam bestimmen jeweils für ihren 
Bereich eine öffentlich-rechtliche Stelle, die 
die Freischaltung eines besonderen elekt-
ronischen Bürger- und Organisationenpost-
fachs veranlasst. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Postfachinhaber hat im Rah-
men der Identitätsfeststellung seinen Na-
men und seine Anschrift nachzuweisen. 
Der Nachweis kann nur durch eines der fol-
genden Identifizierungsmittel erfolgen:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. den elektronischen Identitätsnachweis 
nach § 18 des Personalausweisgeset-
zes, nach § 12 des eID-Karte-Geset-
zes oder nach § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes, 

 

2. ein qualifiziertes elektronisches Siegel 
nach Artikel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über elektronische Identifizierung 
und Vertrauensdienste für elektroni-
sche Transaktionen im Binnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73; L 23 vom 29.1.2015, 
S. 19; L 155 vom 14.6.2016, S. 44), 
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3. bei öffentlich bestellten oder beeidigten 
Personen, die Dolmetscher- oder 
Übersetzungsleistungen erbringen, 
eine Bestätigung der nach dem Ge-
richtsdolmetschergesetz oder dem je-
weiligen Landesrecht für die öffentliche 
Bestellung und Beeidigung dieser Per-
sonen zuständigen Stelle, auch hin-
sichtlich der Angaben zu Berufsbe-
zeichnung sowie zur Sprache, für die 
die Bestellung erfolgt, 

 

4. bei Gerichtsvollziehern eine Bestäti-
gung der für ihre Ernennung zuständi-
gen Stelle, auch hinsichtlich der 
Dienstbezeichnung, oder 

 

5. eine in öffentlich beglaubigter Form ab-
gegebene Erklärung über den Namen 
und die Anschrift des Postfachinhabers 
sowie die eindeutige Bezeichnung des 
Postfachs. 

 

Eine nach Satz 2 Nummer 5 angegebene 
geschäftliche Anschrift ist durch eine Be-
scheinigung nach § 21 Absatz 1 der Bun-
desnotarordnung, einen amtlichen Regis-
terausdruck oder eine beglaubigte Regis-
terabschrift nachzuweisen. Geht eine ange-
gebene geschäftliche Anschrift nicht aus ei-
nem öffentlichen Register hervor, so stellt 
die Stelle nach Absatz 1 diese durch geeig-
nete Maßnahmen fest. Die Übermittlung 
von Daten nach Satz 2 Nummer 3 bis 5 an 
die in Absatz 1 genannte öffentlich-rechtli-
che Stelle erfolgt in strukturierter maschi-
nenlesbarer Form. Im Fall des Satzes 2 
Nummer 5 ist der öffentlich-rechtlichen 
Stelle zusätzlich eine öffentlich beglaubigte 
elektronische Abschrift der Erklärung zu 
übermitteln. 

 

(3) Der Postfachinhaber hat sich beim 
Versand eines elektronischen Dokuments 
zu authentisieren durch  

(3) Der Postfachinhaber hat sich beim 
Versand eines elektronischen Dokuments 
zu authentisieren durch  

1. den elektronischen Identitätsnachweis 
nach § 18 des Personalausweisgeset-
zes, nach § 12 des eID-Karte-Geset-
zes oder nach § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. ein Authentisierungszertifikat, das auf 
einer qualifizierten elektronischen Sig-
naturerstellungseinheit nach dem An-
hang II der Verordnung (EU) Nr. 
910/2014 gespeichert ist, oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. ein nichtqualifiziertes Authentisierungs-
zertifikat, das über Dienste validierbar 
ist, die über das Internet erreichbar 
sind. 

3. ein nichtqualifiziertes Authentisierungs-
zertifikat. 

§ 13 § 13 

Elektronische Kommunikation über den 
Postfach- und Versanddienst eines Nut-

zerkontos 

Elektronische Kommunikation über den 
Postfach- und Versanddienst eines Nut-

zerkontos 

(1) Zur Übermittlung elektronischer 
Dokumente auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg kann der Postfach- und Versand-
dienst eines Nutzerkontos im Sinne des § 2 
Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes ge-
nutzt werden, wenn bei diesem Postfach- 
und Versanddienst  

(1) Zur Übermittlung elektronischer 
Dokumente auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg kann der Postfach- und Versand-
dienst eines Nutzerkontos im Sinne des § 2 
Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes ge-
nutzt werden, wenn bei diesem Postfach- 
und Versanddienst  

1. eine technische Vorrichtung besteht, 
die auf dem Protokollstandard OSCI o-
der einem diesen ersetzenden, dem je-
weiligen Stand der Technik entspre-
chenden Protokollstandard beruht, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Identität des Nutzers des Postfach- 
und Versanddienstes durch ein Identifi-
zierungsmittel nach § 11 Absatz 2 Satz 
2 Nummer 1 oder 2 festgestellt ist, 

2. die Identität des Nutzers des Postfach- 
und Versanddienstes durch ein Identifi-
zierungsmittel nach § 11 Absatz 2 Satz 
2 Nummer 1 oder 2 oder für Nutzer 
des Organisationskontos im Sinne 
des § 2 Absatz 5 Satz 4 des Online-
zugangsgesetzes durch ein nach § 
87a Absatz 6 der Abgabenordnung 
in der Steuerverwaltung eingesetz-
tes sicheres Verfahren festgestellt ist, 

3. der Nutzer des Postfach- und Versand-
dienstes sich beim Versand eines 
elektronischen Dokuments entspre-
chend § 11 Absatz 3 authentisiert und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. feststellbar ist, dass das elektronische 
Dokument von dem Nutzer des Post-
fach- und Versanddienstes versandt 
wurde. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Postfach- und Versanddienst 
muss barrierefrei sein im Sinne der Barrie-
refreie-Informationstechnik-Verordnung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 14 § 14 

Schriftlich abzufassende, zu unter-
schreibende oder zu unterzeichnende 

Dokumente 

Schriftlich abzufassende, zu unter-
schreibende oder zu unterzeichnende 

Dokumente 

Die Kapitel 2 bis 4 gelten im Bereich 
des elektronischen Rechtsverkehrs mit 
Strafverfolgungsbehörden und Strafgerich-
ten für schriftlich abzufassende, zu unter-
schreibende oder zu unterzeichnende Do-
kumente, die gemäß § 32a Absatz 3 der 
Strafprozessordnung elektronisch einge-
reicht werden, mit der Maßgabe, dass der 
Datensatz nach § 2 Absatz 3 mindestens 
folgende Angaben enthält:  

Die Kapitel 2 bis 4 gelten im Bereich 
des elektronischen Rechtsverkehrs mit 
Strafverfolgungsbehörden und Strafgerich-
ten für zu unterschreibende oder zu unter-
zeichnende Dokumente, die gemäß § 32a 
Absatz 3 der Strafprozessordnung elektro-
nisch eingereicht werden, mit der Maß-
gabe, dass der Datensatz nach § 2 Absatz 
3 mindestens folgende Angaben enthält:  

1. die Bezeichnung der Strafverfolgungs-
behörde oder des Gerichts; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sofern bekannt, das Aktenzeichen des 
Verfahrens oder die Vorgangsnummer; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Bezeichnung der beschuldigten 
Personen oder der Verfahrensbeteilig-
ten; bei Verfahren gegen Unbekannt 
enthält der Datensatz anstelle der Be-
zeichnung der beschuldigten Personen 
die Bezeichnung „Unbekannt“ sowie, 
sofern bekannt, die Bezeichnung der 
geschädigten Personen; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Angabe der den beschuldigten Per-
sonen zur Last gelegten Straftat oder 
des Verfahrensgegenstandes; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. sofern bekannt, das Aktenzeichen ei-
nes denselben Verfahrensgegenstand 
betreffenden Verfahrens und die Be-
zeichnung der die Akten führenden 
Stelle. 

5. sofern bekannt, das Aktenzeichen ei-
nes denselben Verfahrensgegenstand 
betreffenden Verfahrens und die Be-
zeichnung der die Akten führenden 
Stelle. 

 


